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BMF: Referentenentwurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes 

Das BMF hat den Referentenentwurf für ein Viertes Gesetz zur Umsetzung steu-

erlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-

Steuerhilfegesetz) vorgelegt. Darin sind folgende Regelungen vorgesehen: 

 Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022

und 2023 wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf € 10 Mio. bzw. auf

€ 20 Mio. bei Zusammenveranlagung angehoben.

 Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre

ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre.

 Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-

Steuerhilfegesetz eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für Wirt-

schaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden.

 Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g

EStG, die im Jahr 2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert.

 Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG werden

wie bei § 7g EStG um ein weiteres Jahr verlängert.

 Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld

wird um drei Monate bis Ende März 2022 verlängert.

 Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in

bestimmten Einrichtungen – insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeit-

nehmer gewährte Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen

während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von € 3.000 steuerfrei

gestellt.

 Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis

zum 31.12.2022 verlängert.

 Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um

weitere drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend werden – nicht beschränkt

auf Beratungsfälle – auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert,

jedoch in geringerem Umfang. Korrespondierend werden weitere Fristen und

auch die zinsfreie Karenzzeit für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ver-

längert.

BMF: Nichtanwendungserlass zum BFH-Urteil vom 12.10.2016 (I R 92/12) – 

Begriff der negativen Einkünfte nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG und Aus-

legungsfragen zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (sog. Infektionstheorie)  

Mit BMF-Schreiben vom 14.01.2022 hat die Finanzverwaltung das nunmehr zur 

Veröffentlichung bestimmte BFH-Urteil vom 12.10.2016 (I R 92/12) in Bezug auf 

darin getroffene Aussagen zu zwei Auslegungsfragen mit einem sog. Nichtan-

wendungserlass belegt. Die Finanzverwaltung wendet die diesbezügliche Auffas-

sung des BFH nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein an. 
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Der BFH hatte im o.g. Urteil zum einen über die Frage der Auslegung des Be-

griffs der negativen Einkünfte im Zusammenhang der Regelung des § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5 KStG zu entscheiden. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG bleiben 

negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft bei der inländi-

schen Besteuerung unberücksichtigt, soweit sie in einem ausländischen Staat im 

Rahmen der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer 

anderen Person berücksichtigt werden. Der erkennende Senat kam diesbezüg-

lich zu dem Schluss, dass negative Einkünfte des Organträgers i.S.d. § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5 KStG nur dann vorliegen, wenn bei diesem nach der Zurechnung 

des Einkommens der Organgesellschaft ein Verlust verbleibt. Der BFH stützt dies 

darauf, dass der Gesetzgeber die Verlustabzugsbeschränkung der Vorschrift des 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG zugewiesen und damit in den Zusammenhang der Ein-

kommenszurechnung als Rechtsfolge der Organschaft gestellt habe. Im Ergebnis 

teilt die Finanzverwaltung diese Auffassung nicht. Entgegen dem BFH-Urteil sei 

bei der Anwendung von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG jeweils isoliert auf die Ein-

künfte des Organträgers und auf die Einkünfte der einzelnen Organgesellschaf-

ten abzustellen. Der Anwendungsbereich des einschränkenden § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5 KStG wird damit deutlich weiter. 

Zum anderen wendet die Finanzverwaltung auch eine ganz andere, ebenfalls im 

oben genannten Urteil getroffene – aber nicht streiterhebliche – Aussage nicht 

über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein an. Dabei ging es um die 

Frage der Qualifikation einer Oberpersonengesellschaft als Mitunternehmerschaft 

unter Berücksichtigung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (sog. Infektionstheorie). Der 

BFH hatte sich hier dahingehend geäußert, dass der Wortlaut (also das Wort 

„auch“) des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG voraussetze, dass neben den Einkünften aus 

Gewerbebetrieb – i.S.v. voneinander abgrenzbaren Tätigkeiten – auch Einkünfte 

einer anderen Einkunftsart erzielt würden. Sollte – wie im Streitfall – die Ge-

schäftstätigkeit einer Personengesellschaft ausschließlich in dem Halten der An-

teile an einer anderen Personengesellschaft bestehen und die Personengesell-

schaft über kein weiteres Vermögen verfügen, mittels dessen Einkünfte erzielt 

würden, sei § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht anwendbar. Die Finanzverwaltung will 

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG hingegen auch in diesen Fällen anwenden und würde

somit auch solche Oberpersonengesellschaften als Mitunternehmerschaften qua-

lifizieren. 

BMF: Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 

Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

Mit BMF-Schreiben vom 31.01.2022 hat die Finanzverwaltung eine weitere Ver-

längerung der Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise 

betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen. Von beson-

derer Bedeutung ist die Möglichkeit, Steuerforderungen weiterhin zinslos zu 

stunden. 

Dieses Schreiben bezieht sich auf Steuern, die von den Landesfinanzbehörden 

im Auftrag des Bundes verwaltet werden. Es ergänzt das BMF-Schreiben vom 
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19.03.2020 (vgl. TAX WEEKLY # 11/2020) und tritt an die Stelle des BMF-

Schreibens vom 07.12.2021 (vgl. TAX WEEKLY # 45/2021).  

Im Zusammenhang mit dem vorgenannten BMF-Schreiben sind erfahrungsge-

mäß auch noch gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 

zu erwarten, die dann weiterhin die Möglichkeit vorsehen, Anträge zur vereinfach-

ten Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für die Zwecke der Gewer-

besteuervorauszahlung bei den Finanzämtern zu stellen. Bei der Nachprüfung 

der Voraussetzung wurden hier von den Behörden keine strengen Anforderungen 

gestellt und ein Nachweis der wertmäßigen entstandenen Schäden war grund-

sätzlich nicht zwingend notwendig.  

Etwaige Stundungs- und Erlassanträge hinsichtlich der Gewerbesteuer sind 

grundsätzlich an die hebeberichtigten Gemeinden zu richten. Die Entscheidung 

darüber liegt in deren Ermessen. 

 

BFH: Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapital-

gesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft 

Im Urteil vom 16.09.2021 (IV R 7/18) hat der BFH seine Rechtsprechung zur Be-

triebsaufspaltung geändert und entschieden, dass auch eine Beteiligung der an 

der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-

Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft be-

steht, bei der Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der Vorausset-

zungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen ist.  

Im Streitfall vermietete die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, mit Vertrag aus 1998 

eine ehemalige Produktionshalle, Büroräume und Nebenräume an die mit ihr 

über die H GmbH verbundene M-GmbH & Co. KG (M KG), die die vermietete 

Immobilie neben weiteren Grundstücken betrieblich nutzte. Das Mietverhältnis mit 

der M KG bestand auch in den Streitjahren (2010 bis 2012) fort. An der Klägerin 

waren mehrere natürliche Personen als Kommanditisten beteiligt. Einer davon 

bzw. nach dessen Tod mehrere zusammen hielten sowohl die Mehrheit der 

Kommanditanteile der Klägerin als auch der Gesellschaftsanteile der ohne Kapi-

talbeteiligung beteiligten Komplementär-GmbH (BV-GmbH) der Klägerin. Diesel-

ben Personen waren – wenn auch mit abweichendem Beteiligungsverhältnis – 

mehrheitlich an der H-GmbH beteiligt, die wiederum alleinige Kommanditistin der 

M KG und alleinige Gesellschafterin ihrer ohne Kapitalbeteiligung beteiligten 

Komplementär-GmbH (V-GmbH) war. In den Streitjahren erzielte die Klägerin, die 

von den Beteiligten als gewerblich geprägte Personengesellschaft behandelt 

wurde, ausschließlich Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks an die 

M KG. 

Streitig war die Frage, ob der Klägerin gewerbesteuerlich die sog. erweiterte Kür-

zung (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) zu gewähren ist. Das Finanzamt lehnte dies mit 

der Begründung ab, dass wegen der im Sonderbetriebsvermögen II der Kom-

manditisten der Klägerin gehaltenen Beteiligungen an der H-GmbH keine aus-

schließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes vorliege. Darüber hinaus sei die 

erweiterte Kürzung auch deshalb zu versagen, weil das Grundstück der Klägerin 



Seite 4 von 8 

# 4 
04.02.2022 

.04.2020

28.03.2014

aufgrund der Unternehmensstruktur zumindest zeitweise oder teilweise einem 

Gewerbebetrieb diene, an dem die Gesellschafter der Klägerin beteiligt seien. Die 

hiergegen gerichtete Klage beim Finanzgericht hatte Erfolg. In der Urteilbegrün-

dung wurde u.a. darauf verwiesen, dass auch keine der erweiterten Kürzung ent-

gegenstehende mitunternehmerische Betriebsaufspaltung zwischen der Klägerin 

und der M KG vorliege, weil es an der erforderlichen personellen Verflechtung 

fehle.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz jedoch aufgehoben und dem Fi-

nanzamt Recht gegeben. Die erweiterte Kürzung sei im Ergebnis nicht zu gewäh-

ren gewesen.  

Zwar habe das Finanzgericht zutreffend erkannt, dass die Inanspruchnahme der 

erweiterten Kürzung im Streitfall nicht an § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG scheite-

re, wonach die erweiterte Kürzung ausgeschlossen ist, wenn der Grundbesitz 

ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. Denn das 

von der Klägerin vermietete Grundstück wurde von der M KG genutzt, die selbst 

keine Gesellschafterin der Klägerin gewesen sei.  

Auch habe das Finanzgericht im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass die als 

Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin behandelten Beteiligungen der 

Kommanditisten an der H-GmbH nicht zur Anwendung der einer erweiterten Kür-

zung entgegenstehen Regelung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG führe, wonach nur 

dann eine entsprechende Kürzung in Frage kommt, wenn ausschließlich eigener 

Grundbesitz verwaltet wird. Denn eine Personengesellschaft "verwalte" eine als 

Sonderbetriebsvermögen II behandelte Beteiligung eines ihrer Gesellschafter an 

einer Kapitalgesellschaft nicht. Verwaltet werde eine solche Beteiligung vielmehr 

von dem Gesellschafter.  

Der Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

stehe im Streitfall jedoch entgegen, dass in den Streitjahren zwischen der Kläge-

rin als Besitzunternehmen und der M KG als Betriebsunternehmen eine Betriebs-

aufspaltung bestanden habe. Zwar sei das Finanzgericht der bisherigen höchst-

richterlichen Rechtsprechung – auch des erkennenden IV. Senats – folgend da-

von ausgegangen, dass – im Gegensatz zu einer mittelbaren Beteiligung über ei-

ne Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft – durch eine mittelbare Beteili-

gung über eine Kapitalgesellschaft an der Klägerin als Besitz-Personen-

gesellschaft keine personelle Verflechtung begründet werden kann. Die Argu-

mentation dahinter war, dass eine solche mittelbare Beteiligung mangels Mitun-

ternehmerstellung dieser Gesellschafter in der Besitzgesellschaft nicht zu einer 

personellen Verflechtung führe, weil der Besitzgesellschaft wegen des sog. 

Durchgriffsverbots weder die Beteiligung an der Betriebsgesellschaft noch eine 

damit verbundene Beherrschungsfunktion zugerechnet werden könne. 

An dieser Rechtsprechung, welche die „Abschirmwirkung“ einer dazwischen ge-

schalteten Kapitalgesellschaft berücksichtige, halte der erkennende Senat unter 

Berücksichtigung der von ihm eingeholten Stellungnahmen des I. und des III. Se-

nats des BFH jedoch nicht mehr fest. Wie bisher schon eine mittelbar über eine 

Kapitalgesellschaft bestehende Beteiligung an der Betriebs-Personengesellschaft 

soll auch eine mittelbar über eine Kapitalgesellschaft bestehende Beteiligung an 
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der Besitz-Personengesellschaft zu einer Betriebsaufspaltung führen können. Im 

Streitfall ging es dabei um die mittelbar über die BV-GmbH bestehende Komple-

mentärstellung bei der Klägerin als Besitz-Personengesellschaft. 

Die Änderung der Rechtsprechung betrifft zunächst ausdrücklich nur Fälle, in de-

nen die Besitzgesellschaft eine Personengesellschaft ist. Für eine kapitalistische 

Betriebsaufspaltung verneint der I. Senat des BFH in derartigen Konstellationen 

bisher die personelle Verflechtung und sieht durch die Rechtsprechungsänderung 

des IV. Senats auch keine Divergenz zu seiner bisherigen Rechtsprechung. Der 

IV. Senat musste sich zur kapitalistischen Betriebsaufspaltung nicht äußern, da

eine solche im Streitfall nicht gegeben war. 

BFH: Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich an Sonn-, Feiertagen oder zur 

Nachtzeit geleistete Arbeit 

Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind nach § 3b EStG steuerfrei, soweit sie 

bestimmte Prozentsätze des sog. Grundlohns nicht übersteigen. Die Prozentsät-

ze sind abhängig von der Zeit, zu der jeweils gearbeitet (z.B. Nachtarbeit, Feier-

tagsarbeit, etc). Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Mitarbeiter bei 

der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzah-

lungszeitraum zusteht. Er ist in einen Stundenlohn umzurechnen und mit höchs-

tens € 50 anzusetzen (vgl. § 3b Abs. 2 Satz 1 EStG). Für die Beitragsfreiheit in 

der Sozialversicherung ist ein Betrag von € 25 als Obergrenze zu beachten (vgl. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SVEV).

Der BFH hat nun im Urteil vom 16.12.2021 (VI R 28/19) entschieden, dass jede 

zu den begünstigten Zeiten tatsächlich im Arbeitgeberinteresse ausgeübte Tätig-

keit des Mitarbeiters, für die er einen Anspruch auf Grundlohn hat, als tatsächlich 

geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit anzusehen ist. Es kommt we-

der darauf an, dass diese Tätigkeit nach dem Arbeitszeitgesetz als Arbeitszeit 

anzusehen ist, noch muss eine konkret (individuell) belastende Tätigkeit ausge-

übt werden. 

Im Urteilsfall hatte ein Profisportverein den Sportlern und Mannschaftsbetreuern 

für die für Fahrten zu Auswärtsspielen im Mannschaftsbus verbrachten Zeiten 

steuerfreie Zuschläge gezahlt. Der BFH entschied, dass auch diese „passive“ Tä-

tigkeit begünstigt i.S.d. § 3b EStG ist, da die An- und Abreise in dem vom Arbeit-

geber bestimmten Verkehrsmittel zu den arbeitsvertraglich geschuldeten Pflich-

ten der Mitarbeiter gehörte und für diese Zeiten ein Anspruch auf den Grundlohn 

bestand. Dass während der Zeiten im Mannschaftsbus keine aktive Arbeitsleis-

tung erbracht wurde, hat der BFH nicht als relevant angesehen. Für die Steuer-

freiheit der Zuschläge muss nicht zwischen individuell belastenden (steuerbe-

günstigten) und nicht belastenden (nicht begünstigten) Tätigkeiten während der 

nach § 3b EStG zuschlagsfähigen Zeiten unterschieden werden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 28.01.2022 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-269/20 27.01.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Mehrwertsteuergruppen – Bestim-
mung eines Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppe als steuerpflichtige Person – Interne 
Leistungen innerhalb der Mehrwertsteuergruppe – Leistungen eines Mitglieds einer 
Mehrwertsteuergruppe, das eine nationale Stiftung des öffentlichen Rechts ist – Unent-
geltliche Dienstleistungen – Ausübung einer Hoheitstätigkeit zusätzlich zu einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit 

C-607/20 27.01.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Übergabe von Gutscheinen als 
steuerbarer Umsatz – Art. 26 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie – Begriff 
‚private[r] Bedarf, … Bedarf seines Personals oder allgemein für unternehmensfremde 
Zwecke‘ – Unentgeltliche Ausgabe von Gutscheinen an Personal als Teil eines Mitarbei-
terbelohnungssystems 

 

Alle am 03.02.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 28/19 16.12.2021 
Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich an Sonn-, Feiertagen oder zur Nachtzeit ge-
leistete Arbeit 

IV R 7/18 16.09.2021 
Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an 
einer Besitz-Personengesellschaft 

V R 11/20 26.08.2021 Formelle Satzungsmäßigkeit und Vermögensbindung 

II R 38/19 15.07.2021 Inhalt eines Wirkhinweises 

 

 

Alle am 03.02.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I B 31/21 13.10.2021 Beteiligtenfähigkeit einer britischen Limited 

VI R 38/19 01.09.2021 
Auslegung eines lediglich mit "Haftungsbescheid" bezeichneten Verwaltungsakts 
als zusammengefasster Pauschalierungs- und Haftungsbescheid 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252842&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3127213
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252845&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2675492
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210008/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210010/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250010/
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Alle bis zum 04.02.2022 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

02.02.2022 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht für das Jahr 2021 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :004 

01.02.2022 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht 

der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

IV A 3 - S 
0338/19/10006 :001 

31.01.2022 

Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhängige Musterverfahren (§ 

165 Absatz 1 Satz 2 Abgabenordnung (AO)); Aussetzung der Steuerfest-

setzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO; Verfassungsmäßigkeit der Ver-

lustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste nach § 20 

Absatz 6 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) (§ 20 Absatz 6 Satz 5 

EStG a.F.) 

IV A 3 - S 
0336/20/10001 :047 

31.01.2022 
Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 

Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-02-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-02-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-31-vorlaeufige-steuerfestsetzung-im-hinblick-auf-anhaengige-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-31-vorlaeufige-steuerfestsetzung-im-hinblick-auf-anhaengige-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-31-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-31-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Urteil vom 12. Oktober 2016, I R 92/12 
Doppelstöckige Personengesellschaft - Zuordnung von Sonderbetriebsvermögen II eines im Ausland ansässigen 
Gesellschafters


ECLI:DE:BFH:2016:U.121016.IR92.12.0


BFH I. Senat


AO § 39 Abs 2 Nr 1 S 2 , AO § 180 Abs 1 Nr 2 Buchst a , DBA NLD Art 2 Abs 2 , DBA NLD Art 5 Abs 1 , DBA NLD Art 5 Abs 2 , 
DBA NLD Art 13 Abs 1 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2 S 2 , EStG § 15 Abs 3 Nr 1 , EStG § 15 Abs 3 Nr 2 , EStG § 49 Abs 1 Nr 2 
Buchst a , EStG § 50 Abs 1 S 1 , EStG § 50d Abs 10 , KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 2 S 2 , KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 5 , EStG VZ 
2005 , KStG VZ 2005 


vorgehend FG Düsseldorf, 04. Juli 2012, Az: 9 K 3955/09 F


Leitsätze


1. Die Gleichstellung des mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligten Gesellschafters mit dem 
unmittelbar beteiligten Gesellschafter gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG bezieht sich nicht nur auf 
Sondervergütungen und das Sonderbetriebsvermögen I, sondern auch auf das Sonderbetriebsvermögen II.


2. Negative Einkünfte des Organträgers i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG liegen nur dann vor, wenn bei diesem nach 
der Zurechnung des Einkommens der Organgesellschaft ein Verlust verbleibt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 4. Juli 2012 9 K 3955/09 F aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 An der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer 2002 gegründeten GmbH & Co. KG mit einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr (1. April bis 31. März), waren zunächst die Beigeladene zu 1., eine 
Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts, als alleinige Kommanditistin sowie die A Verwaltungsgesellschaft mbH, 
die keine Anteile am Kapital der Klägerin hielt, als Komplementärin beteiligt.


2 Im Jahr 2002 gewährte die als Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts organisierte C BV, die 
Alleingesellschafterin der Beigeladenen zu 1., dieser zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 66.800.000 € zu dem 
Zweck, es der Klägerin --über eine Einlage der Beigeladenen zu 1.-- zu ermöglichen, ihrerseits Kapitaleinlagen und 
Anteilserwerbe bei Organgesellschaften der Klägerin, der A GmbH sowie der AD GmbH, vorzunehmen sowie diesen 
Darlehen zu gewähren. Von den ihr zugewandten Mitteln verwendete die Klägerin im Wirtschaftsjahr 
2002/2003  250.000 € für den Erwerb von Anteilen an der A GmbH; in die Kapitalrücklage der AD GmbH wurde ein 
Betrag von 66.715.000 € eingestellt.
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3 Mit Vertrag vom 27. September 2004 brachte die Beigeladene zu 1. mit Wirkung ab dem 1. April 2004 ihren 
Kommanditanteil an der Klägerin mittels Sacheinlage gegen Gewährung von Gesellschafterrechten in die AE CV ein, 
deren Struktur der einer deutschen Kommanditgesellschaft entspricht. Gesellschafterin der AE CV, die ausschließlich 
die Anteile an der Klägerin hielt und keine eigene Geschäftstätigkeit ausübte, war neben der Beigeladenen zu 1. mit 
einem Anteil von 99 % die Beigeladene zu 2., eine Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts, mit einem Anteil von 
1 %.


4 Die Klägerin passivierte die Verbindlichkeiten aus den von der C BV gewährten Darlehen in einer Sonderbilanz der 
Beigeladenen zu 1. Im Wirtschaftsjahr 2004/2005 wurden Zinsen in Höhe von 2.251.276 € als 
Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. bei der steuerlichen Gewinnermittlung der Klägerin geltend gemacht. 
Mit Bescheid vom 16. Oktober 2006 stellte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die 
Besteuerungsgrundlagen für das Streitjahr 2005 antragsgemäß fest.


5 Im Anschluss an eine Betriebsprüfung ging das FA davon aus, dass sich durch das Ausscheiden und die Veräußerung 
des Kommanditanteils an die AE CV der bisherige Finanzierungszusammenhang zu der Beteiligung an der Klägerin 
gelöst habe und der Zinsaufwand nicht mehr im Rahmen der Gewinnfeststellung der Klägerin zu erfassen sei, und 
erließ am 2. August 2007 einen entsprechend geänderten Feststellungsbescheid für 2005.


6 Der nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage wurde stattgegeben (Finanzgericht --FG-- Düsseldorf, Urteil vom 
4. Juli 2012  9 K 3955/09 F).


7 Das FA rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage 
abzuweisen.


8 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Auf die Revision des FA wird das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an das FG zurückverwiesen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat 
zwar im angefochtenen Urteil ohne Rechtsfehler erkannt, dass die Zinszahlungen der Beigeladenen zu 1. in dem die 
Klägerin betreffenden Feststellungsbescheid dem Grunde nach als Sonderbetriebsausgaben zu berücksichtigen sind. 
Es hat jedoch nicht geprüft, ob auf Grundlage von § 8a Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes i.d.F. des Gesetzes zur 
Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum 
Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 22. Dezember 2003 (BGBl I 2003, 2840, BStBl I 2004, 14) --KStG a.F.-- 
verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) anzusetzen sind; die dazu erforderlichen Feststellungen sind nachzuholen.


10 1. Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der 
im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen Handelsgesellschaft, einer 
Kommanditgesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer 
(Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist.


Page 2 of 13Doppelstöckige Personengesellschaft - Zuordnung von Sonderbetriebsvermögen II ein...


04.02.2022https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE...







11 a) In den steuerlichen Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 Satz 1 EStG) sind alle Wirtschaftsgüter einzubeziehen, 
welche die Mitunternehmer des Betriebs diesem widmen. Die Gewinnermittlung der Mitunternehmerschaft erstreckt 
sich auch auf die (positiven und negativen) Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens sowie die 
Sonderbetriebseinnahmen, insbesondere die Vergütungen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine 
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von 
Wirtschaftsgütern bezogen hat (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG), und die Sonderbetriebsausgaben 
(Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 3. Mai 1993 GrS 3/92, BFHE 171, 246, BStBl II 
1993, 616; BFH-Urteil vom 12. Februar 2014 IV R 22/10, BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621).


12 Zum Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers gehören alle Wirtschaftsgüter, die dazu geeignet und 
bestimmt sind, dem Betrieb der Personengesellschaft (Sonderbetriebsvermögen I) oder der Beteiligung des 
Mitunternehmers (Sonderbetriebsvermögen II) zu dienen. Notwendiges Sonderbetriebsvermögen II ist anzunehmen, 
wenn die dem Mitunternehmer gehörenden Wirtschaftsgüter zur Begründung oder Stärkung seiner Beteiligung 
eingesetzt werden (z.B. BFH-Urteile vom 14. Januar 2010 IV R 86/06, BFH/NV 2010, 1096; vom 18. Dezember 2001 
VIII R 27/00, BFHE 197, 483, BStBl II 2002, 733). Die Beteiligung des Gesellschafters an der Personengesellschaft 
kann dabei sowohl dadurch gestärkt werden, dass das Wirtschaftsgut für das Unternehmen der Personengesellschaft 
wirtschaftlich vorteilhaft ist, als auch dadurch, dass es der Mitunternehmerstellung des Gesellschafters selbst dient 
(BFH-Urteile vom 27. Juni 2006 VIII R 31/04, BFHE 214, 256, BStBl II 2006, 874; vom 3. März 1998 VIII R 66/96, BFHE 
185, 422, BStBl II 1998, 383). Bloße mittelbare günstige Wirkungen auf den Betrieb der Personengesellschaft reichen 
für die Zuordnung zum Sonderbetriebsvermögen II nicht aus (BFH-Urteil vom 30. März 1993 VIII R 8/91, BFHE 172, 
19, BStBl II 1993, 864).


13 b) Auch im Falle einer doppelstöckigen Personengesellschaft, d.h. bei einer Beteiligung einer Personengesellschaft 
(Obergesellschaft) an einer anderen Personengesellschaft (Untergesellschaft), kann für den Gesellschafter der 
Obergesellschaft Sonderbetriebsvermögen II bei der Untergesellschaft gebildet werden.


14 Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG steht der mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften 
beteiligte Gesellschafter dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleich. Er ist als Mitunternehmer des Betriebs 
der Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar beteiligt ist, wenn er und die Personengesellschaften, die seine 
Beteiligung vermitteln, jeweils als Mitunternehmer der Betriebe der Personengesellschaften anzusehen sind, an 
denen sie unmittelbar beteiligt sind. Außerhalb ihres Anwendungsbereichs lässt die Vorschrift des § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Satz 2 EStG die Mitunternehmerstellung der Obergesellschaft an der Untergesellschaft unberührt; der auf die 
Obergesellschaft entfallende Anteil am Gesamtgewinn der Untergesellschaft ist ihr nach allgemeinen Grundsätzen 
zuzurechnen (BFH-Urteil vom 3. Februar 2010 IV R 59/07, BFH/NV 2010, 1492).


15 aa) Dabei muss der mittelbar beteiligte Gesellschafter Mitunternehmer der Personengesellschaft sein, welche die 
Beteiligung vermittelt; die vermittelnde Personengesellschaft muss ihrerseits als Mitunternehmerschaft anzusehen 
sein (BTDrucks 12/1506, S. 171; Schmidt/Wacker, EStG, 35. Aufl., § 15 Rz 613). Grundsätzlich ist dafür erforderlich, 
dass ihre Gesellschafter in ihrer Verbundenheit als Personengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG) betreiben (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2002 VIII R 40/01, BFHE 201, 180, BStBl II 2003, 294).


16 Der Senat hat im Streitfall nicht darauf einzugehen, ob die Tätigkeit der Obergesellschaft --der AE CV-- bereits nach 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als Gewerbebetrieb gilt, da diese --über ihre Beteiligung an der Klägerin-- gewerbliche 
Einkünfte i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bezieht. Insbesondere kann offen bleiben, ob die in § 52 Abs. 32a EStG 
i.d.F. des Art. 1 Nr. 43 Buchst. f des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2878, BStBl I 
2007, 28) angeordnete --auch das Streitjahr 2005 betreffende-- Anwendung der Erweiterung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 
EStG auf den Bezug von Einkünften i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG für Veranlagungszeiträume vor 2006 dem 
verfassungsrechtlich gewährten Vertrauensschutzgebot und damit dem Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 3 des 
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Grundgesetzes (GG) genügt. Der Wortlaut ("auch") des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG setzt voraus, dass neben den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb --im Sinne von voneinander abgrenzbaren Tätigkeiten-- auch Einkünfte einer anderen 
Einkunftsart erzielt werden (BFH-Urteil vom 24. April 1997 IV R 60/95, BFHE 183, 150, BStBl II 1997, 567). Besteht 
--wie im Streitfall-- die Geschäftstätigkeit einer Personengesellschaft ausschließlich in dem Halten der Anteile an 
einer anderen Personengesellschaft und verfügt die Personengesellschaft über kein weiteres Vermögen, mittels 
dessen Einkünfte erzielt werden, ist § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht anwendbar.


17 Auch braucht der Senat nicht zu entscheiden, ob allein die mitunternehmerische Beteiligung an einer gewerblich 
tätigen Personengesellschaft einen gewerblichen Betrieb i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG begründet (vgl. 
BFH-Urteile vom 8. Dezember 1994 IV R 7/92, BFHE 176, 555, BStBl II 1996, 264; vom 6. Oktober 2004 IX R 53/01, 
BFHE 207, 466, BStBl II 2005, 383; BFH-Beschluss vom 6. November 2003 IV ER -S- 3/03, BFHE 207, 462, BStBl II 
2005, 376; s.a. Seer, Steuer und Wirtschaft --StuW-- 1992, 35, 45; Rätke in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG 
Rz 615; Reiß in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 15 Rz 144b; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl., 
S. 468; Bodden, Finanz-Rundschau --FR-- 2002, 559, 564; Binger, Der Betrieb --DB-- 1992, 855). Auch dies kann offen 
bleiben, da sich --bei Fehlen einer originär gewerblichen Betätigung-- das gewerbliche Unternehmen der AE CV 
--und damit die Möglichkeit der mitunternehmerischen Beteiligung der Beigeladenen zu 1.-- in jedem Fall aus § 15 
Abs. 3 Nr. 2 EStG ergibt. Danach gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer Personengesellschaft, bei der ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften 
persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur 
Geschäftsführung befugt sind. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die Personengesellschaft und die 
Kapitalgesellschaft(en) nach in- oder --wie im Streitfall-- nach ausländischem Recht organisiert sind (Senatsurteil 
vom 17. Dezember 1997 I R 34/97, BFHE 185, 216, BStBl II 1998, 296; BFH-Urteil vom 14. März 2007 XI R 15/05, 
BFHE 217, 438, BStBl II 2007, 924). Diese Voraussetzungen sind von der AE CV erfüllt, da an der AE CV lediglich die 
Beigeladenen und damit ausschließlich Kapitalgesellschaften beteiligt waren.


18 bb) Offen bleiben kann ferner, ob der umfassende Wortlaut des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG dergestalt 
einzuschränken ist, dass sich die Gleichstellung lediglich auf die Tätigkeits- und Nutzungsvergütungen sowie auf 
Sonderbetriebsvermögen bezieht (so BFH-Urteil in BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621; s. für die Gewerbesteuer BFH-
Urteile vom 22. Januar 2009 IV R 90/05, BFHE 224, 364; vom 6. September 2000 IV R 69/99, BFHE 193, 151, BStBl II 
2001, 731; BFH-Beschluss vom 31. August 1999 VIII B 74/99, BFHE 189, 525, BStBl II 1999, 794; für eine 
vollständige Gleichstellung s. Wacker in Habersack/Hommelhoff [Hrsg.], Festschrift für Wulf Goette, 2011, S. 561, 
581; Bodden, FR 2002, 559, 564; Bordewin, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 1996, 1594, 1596). Jedenfalls ist der 
Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG nicht --wie es das FA annimmt-- auf Fälle der 
Sondervergütungen und des Sonderbetriebsvermögens I zu begrenzen, sondern bezieht auch Fälle des 
Sonderbetriebsvermögens II ein (so auch Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 617; Rätke in Herrmann/ Heuer/Raupach, 
§ 15 EStG Rz 633; Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 15 Rz 345; Bäuml/Meyer in Kanzler/Kraft/Bäuml, EStG, § 15 Rz 318; 
U. Förster, DB 2011, 2570, 2571; Ley, Kölner Steuerdialog --KÖSDI-- 2010, 17148, 17154; Mückl, DB 2009, 1088, 
1091; Beekmann, Ertragsteuerliche Behandlung der doppelstöckigen Personengesellschaft, 2007, S. 49; Seer, 
StuW 1992, 35, 44). Die von der Gegenansicht (Brandenberg, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht --JbFSt-- 
2006/2007, 316, 322; Schulze zur Wiesche, FR 1999, 14, 16 f.; Rödder, Steuerberater-Jahrbuch --StbJb-- 1994/1995, 
295, 303 f.; A. Söffing, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 1993, 587, 590; ablehnend für die Beteiligung an der 
Komplementärin der Untergesellschaft G. Söffing, FR 1992, 185, 188) vertretene Begrenzung lässt sich der 
Begründung (BTDrucks 12/1108, S. 58) zu der durch das Gesetz zur Entlastung der Familien und zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze (Steueränderungsgesetz 1992) vom 25. Februar 1992 
(BGBl I 1992, 297, BStBl I 1992, 146) eingefügten Regelung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG, nach dessen 
Wortlaut der mittelbar beteiligte Gesellschafter dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter ohne Einschränkungen 
gleichsteht, nicht entnehmen.


19 (1) Zwar hat der Gesetzgeber mit dieser Bestimmung auf den Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25. Februar 
1991 GrS 7/89 (BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691) reagiert, nach dem die Gesellschafter der Obergesellschaft nicht 
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(auch) Mitunternehmer der Untergesellschaft waren mit der Folge, dass nicht nur die von der Untergesellschaft an 
die Obergesellschaft gezahlten Sondervergütungen i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 EStG als 
Betriebsausgaben den gewerblichen Gewinn (d.h. auch die Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer) der 
Untergesellschaft gemindert haben, sondern zudem auch die Wirtschaftsgüter, die vom Obergesellschafter der 
Untergesellschaft zur Nutzung überlassen wurden, nicht zum Sonderbetriebsvermögen des Obergesellschafters bei 
der Untergesellschaft zu rechnen waren.


20 (2) Die Bezugnahme der Begründung auf Sondervergütungen und auf Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens I lässt jedoch nicht auf den Willen des Gesetzgebers schließen, das 
Sonderbetriebsvermögen II vom Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG auszunehmen. Vielmehr 
hat der Gesetzgeber den Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691 zum Anlass 
genommen, "den (an einer Unterpersonengesellschaft) nur mittelbar beteiligten Gesellschafter und Mitunternehmer 
wie einen unmittelbar beteiligten Gesellschafter und Mitunternehmer zu behandeln" und sich --so die 
Gesetzesbegründung weiter-- dafür entschieden, die "Rechtslage für mehrstöckige Personengesellschaften ... der 
Rechtlage bei normalen (d.h. einstöckigen) Personengesellschaften anzugleichen" (BTDrucks 12/1108, S. 58 f.). Diese 
"umfassende Reaktion" lässt nur den Schluss zu, dass der Gesetzgeber das Anliegen einer möglichst weitgehenden 
Gleichbehandlung der in Frage stehenden Beteiligungsstrukturen (ein- und mehrstufige Personengesellschaften) 
verfolgte, und es deshalb auch nicht in Betracht kommen kann, von diesem Gesetzeszweck --entgegen dem 
Gesetzeswortlaut-- abzurücken und die dem Sonderbetriebsvermögen II des mittelbaren Mitunternehmers 
zuzurechnenden (d.h. seiner mittelbaren Beteiligung dienenden) Wirtschaftsgüter auszunehmen. Demgemäß bedarf 
es auch keiner Erörterung, ob und unter welchen Voraussetzungen die Wirtschaftsgüter, die der Beteiligung an der 
Untergesellschaft dienen, gleichzeitig auch einen solchen Bezug zur Beteiligung an der Obergesellschaft aufweisen 
und damit bei dieser als Sonderbetriebsvermögen II zu erfassen sein könnten.


21 (3) Die gebotene tatbestandliche Anwendbarkeit auf Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens II kann auch 
nicht mit der Erwägung verneint werden, dass es bei einem mittelbar beteiligten Gesellschafter an einer 
mitunternehmerschaftlichen Beteiligung fehle und eine solche damit nicht gestärkt werden könne (so jedoch 
G. Söffing, FR 1992, 185, 188; Rödder, StbJb 1994/1995, 295, 303 f.; A. Söffing, DStZ 1993, 587, 590; vgl. auch 
Brandenberg, JbFSt 2006/2007, 316, 322). Dies lässt unberücksichtigt, dass § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 
gerade darauf gerichtet ist, jedenfalls für Zwecke des Sonderbetriebsbereichs die Stellung des mittelbar beteiligten 
Gesellschafters als Mitunternehmer der Untergesellschaft zu fingieren (vgl. Ley, KÖSDI 2010, 17148, 17154 f.) und 
sich erst im Anschluss hieran die Frage nach dem Umfang der der mittelbaren Mitunterstellung zuzuordnenden 
Wirtschaftsgüter stellen kann.


22 c) Der Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall steht weiterhin nicht entgegen, dass es sich bei der 
Obergesellschaft um eine Personengesellschaft niederländischen Rechts (commanditaire vennootschap --CV--) 
handelt. Zum einen sind § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG und die Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von 
Sonderbetriebsvermögen grundsätzlich auch für grenzüberschreitende Beteiligungen anwendbar (vgl. Senatsurteile 
vom 18. Mai 1983 I R 5/82, BFHE 138, 548, BStBl II 1983, 771; vom 27. Februar 1991 I R 15/89, BFHE 164, 38, BStBl 
II 1991, 444; vom 31. Mai 1995 I R 74/93, BFHE 178, 74, BStBl II 1995, 683). Zum anderen entspricht die CV nach 
den Feststellungen des FG zivilrechtlich der deutschen Kommanditgesellschaft. Insbesondere sind an dieser 
Rechtsform nach niederländischem Gesellschaftsrecht --dem § 161 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs vergleichbar-- 
neben Gesellschaftern, deren Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten 
Vermögenseinlage beschränkt ist, auch unbeschränkt haftende Gesellschafter beteiligt.


23 d) Im Fall der Darlehensaufnahme sind die Zinsaufwendungen dem Sonderbetriebsbereich zuzuordnen und als 
Sonderbetriebsausgaben zu berücksichtigen, wenn die Darlehensmittel im Bereich des Sonderbetriebsvermögens des 
Gesellschafters verwendet werden (BFH-Urteile vom 20. September 2007 IV R 68/05, BFHE 219, 7, BStBl II 2008, 
483; vom 28. Januar 1993 IV R 131/91, BFHE 170, 534, BStBl II 1993, 509; vom 8. November 1990 IV R 127/86, BFHE 
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163, 530, BStBl II 1991, 505; vgl. auch BFH-Urteil vom 18. Dezember 1991 XI R 42, 43/88, BFHE 167, 347, BStBl II 
1992, 585). Insbesondere Verbindlichkeiten, die der Gesellschafter zur Finanzierung von in die Gesellschaft 
eingelegten Wirtschaftsgütern eingeht, gehören zu seinem (negativen) Sonderbetriebsvermögen II (BFH-Urteil vom 
20. Juni 2000 VIII R 57/98, BFH/NV 2001, 28; vgl. für zur Finanzierung der gesellschaftsvertraglichen 
Einlageverpflichtung eingegangene Verbindlichkeiten BFH-Urteile vom 9. April 1981 IV R 178/80, BFHE 133, 293, 
BStBl II 1981, 621; vom 27. November 1984 VIII R 2/81, BFHE 143, 120, BStBl II 1985, 323; vom 13. Februar 1996 
VIII R 18/92, BFHE 180, 79, BStBl II 1996, 291; vgl. auch BFH-Urteil vom 30. Juni 1966 VI 273/65, BFHE 86, 576, 
BStBl III 1966, 582).


24 aa) Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum passiven Sonderbetriebsvermögen ist --ebenso wie bei der 
Zuordnung zum aktiven Sonderbetriebsvermögen I und II-- der Veranlassungszusammenhang maßgebend (vgl. BFH-
Urteile in BFHE 143, 120, BStBl II 1985, 323; vom 24. Juli 1990 VIII R 226/84, BFH/NV 1991, 588; vom 1. Oktober 
1996 VIII R 44/95, BFHE 182, 327, BStBl II 1997, 530; vom 10. Juni 1999 IV R 21/98, BFHE 189, 117, BStBl II 1999, 
715; in BFHE 214, 256, BStBl II 2006, 874). Ob der Gesellschafter mit der Eingehung einer Verbindlichkeit seine 
eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt oder damit seine Beteiligung an der Personengesellschaft stärkt, 
bestimmt sich danach, ob die Verbindlichkeit durch den Betrieb der Personengesellschaft oder durch die 
anderweitige (eigenbetriebliche oder private) Tätigkeit des Gesellschafters veranlasst ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 
182, 327, BStBl II 1997, 530). Dabei sind alle erkennbaren Umstände des einzelnen Falles heranzuziehen (BFH-Urteil 
vom 13. Oktober 1998 VIII R 46/95, BFHE 187, 425, BStBl II 1999, 357), insbesondere können Zeitpunkt und Anlass 
der Darlehensaufnahme von Bedeutung sein (BFH-Beschluss vom 29. September 2011 IV B 55/10, BFH/NV 2012, 
206; vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 214, 256, BStBl II 2006, 874; BFH-Beschluss vom 9. Januar 2009 IV B 25/08, 
BFH/NV 2009, 754).


25 Wird --wie im Streitfall-- eine Einlage in eine Personengesellschaft über ein Darlehen finanziert, ist für die 
Zuordnung der eingegangenen Verbindlichkeit zum Sonderbetriebsvermögen II zu berücksichtigen, dass der Anteil 
an einer Personengesellschaft steuerrechtlich kein Wirtschaftsgut darstellt, sondern die Anteile an den zum 
Gesellschaftsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern verkörpert (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 der Abgabenordnung --AO-
-; Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 163, 1, BStBl II 1991, 691; Senatsurteil vom 4. März 2009 I R 58/07, 
BFH/NV 2009, 1953). Demgemäß ist bei der Veranlassungsprüfung auch auf den Zusammenhang zu den Anteilen des 
Gesellschafters an den Wirtschaftsgütern der Personengesellschaft abzustellen (vgl. U. Förster, DB 2011, 2570, 
2571 f.).


26 bb) Nach diesen Maßstäben hat das FG im Ergebnis zu Recht dahin erkannt, dass der durch die Einlage in die 
Klägerin begründete Veranlassungszusammenhang zwischen den von der C BV gewährten Darlehen sowie dem 
daraus folgenden Zinsaufwand auf der einen Seite und der --nunmehr über § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 
vermittelten-- mitunternehmerischen Beteiligung der Beigeladenen zu 1. an der Klägerin auf der anderen Seite nicht 
dadurch weggefallen ist, dass die Beigeladene zu 1. ihren Kommanditanteil an der Klägerin mittels Sacheinlage 
gegen Gewährung von Gesellschafterrechten in die AE CV eingebracht hat.


27 Unter den Gegebenheiten des Streitfalls braucht der Senat nicht allgemein darüber zu entscheiden, ob bei 
Aufwendungen für die Finanzierung des Erwerbs von Anteilen an einer Obergesellschaft, die zum Teil auch auf die 
mittelbar gehaltene Beteiligung an der Untergesellschaft entfallen, ein Vorrang zugunsten der Zuordnung zum 
Sonderbetriebsvermögen bei der Obergesellschaft besteht (so Rätke in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 633; 
Ley, KÖSDI 2010, 17148, 17154; Brandenberg, JbFSt 2006/2007, 316, 322 f.) oder eine anteilige Zurechnung zu den 
Wirtschaftsgütern der Ober- sowie der Untergesellschaft möglich ist (so Prinz, FR 2013, 660, 662; Stegemann, DB 
2012, 372, 376; U. Förster, DB 2011, 2570, 2572; Mückl, DB 2009, 1088, 1092; Raupach, JbFSt 2006/2007, 323, 324; 
vgl. auch Beekmann, a.a.O., S. 47; Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 15 Rz 348; Wacker, JbFSt 2006/2007, 329). Die 
Beteiligung an der Klägerin als Untergesellschaft stellt nach den den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 
Abs. 2 FGO) das gesamte Vermögen der Obergesellschaft dar, die daneben keine weitere Geschäftstätigkeit ausübte. 
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Die Anteile an den Wirtschaftsgütern der AE CV sind demnach identisch mit den Anteilen an den Wirtschaftsgütern 
der Klägerin. Die Begründung eines geänderten Zurechnungszusammenhangs ist mithin von vornherein 
ausgeschlossen.


28 2. Die Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. sind --wie vom FG zu Recht angenommen-- im Rahmen des 
die Klägerin betreffenden Feststellungsverfahrens zu berücksichtigen.


29 Ist eine Personengesellschaft (Obergesellschaft) ihrerseits an einer anderen Personengesellschaft (Untergesellschaft) 
beteiligt, so ist ein zweistufiges Feststellungsverfahren durchzuführen. Die im Rahmen der Untergesellschaft 
erzielten Einkünfte werden in einem diese Gesellschaft betreffenden Bescheid gesondert und einheitlich festgestellt 
und der Obergesellschaft zugerechnet; die hierzu gegenüber der Untergesellschaft getroffenen Feststellungen bilden 
die Grundlage für einen weiteren gegenüber der Obergesellschaft zu erlassenden Feststellungsbescheid, in dem die 
der Obergesellschaft zugerechneten Einkünfte dieser gegenüber festgestellt und den Beteiligten der 
Obergesellschaft zugerechnet werden (Senatsurteile vom 18. September 2007 I R 79/06, BFH/NV 2008, 729; vom 
9. Juli 2003 I R 5/03, BFH/NV 2004, 1; Senatsbeschluss vom 26. April 2005 I B 159/04, BFH/NV 2005, 1560; BFH-
Urteil vom 11. Dezember 2003 IV R 42/02, BFHE 204, 223, BStBl II 2004, 353; BFH-Beschluss vom 25. Juni 2008 
X B 210/05, BFH/NV 2008, 1649).


30 Bei einem unmittelbar beteiligten Mitunternehmer sind sowohl das Sonderbetriebsvermögen als auch damit 
zusammenhängende Sonderbetriebsausgaben im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung auf 
Ebene der Gesellschaft auch dann einzubeziehen, wenn die Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens zu einem 
Betriebsvermögen des Mitunternehmers gehören (Senatsurteil in BFHE 138, 548, BStBl II 1983, 771). Gleiches muss 
für den mittelbar beteiligten Gesellschafter der Obergesellschaft gelten, der --wie erläutert-- über § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Satz 2 EStG gerade einem unmittelbar beteiligten Mitunternehmer gleichgestellt wird (vgl. für 
Sondervergütungen BFH-Urteil in BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621; Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 
23. September 2014  3 K 1685/12, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2015, 21; s.a. Schmidt/Wacker, a.a.O., 
§ 15 Rz 619; Rätke in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 645; Reiß in Kirchhof, a.a.O., § 15 Rz 348).


31 Eine andere Beurteilung ergibt sich nicht aus dem Senatsurteil in BFH/NV 2008, 729. Danach ist der Gewinn aus der 
Veräußerung eines Anteils an einer Obergesellschaft auch dann innerhalb des Feststellungsverfahrens auf Ebene der 
Obergesellschaft zu erfassen, wenn die Beteiligung an der Untergesellschaft oder die ihr zuzurechnenden 
Wirtschaftsgüter als wertbildende Faktoren in den Veräußerungserlös eingegangen sind. Dies lag auch der 
Entscheidung des IV. Senats vom 1. Juli 2004 IV R 67/00 (BFHE 206, 557, BStBl II 2010, 157) zu Grunde, nach der 
Verluste einer Untergesellschaft aus gewerblicher Tierzucht im Rahmen der Gewinnfeststellung der Obergesellschaft 
mit dem Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an der Obergesellschaft zu verrechnen sind, soweit dieser 
Veräußerungsgewinn anteilig mittelbar auf Wirtschaftsgüter der Untergesellschaft entfällt.


32 Der Streitfall betrifft hingegen die Zuordnung von Finanzierungsaufwand im Rahmen der laufenden Besteuerung. 
Anders als bei der Veräußerung von Anteilen an der Obergesellschaft vollzieht sich die dadurch bewirkte 
Einkünfteerzielung nicht allein auf der Ebene der Obergesellschaft. Vielmehr ist der Sonderbetriebsaufwand der 
Beigeladenen zu 1. unter Veranlassungsgesichtspunkten ausschließlich den durch ihre Beteiligung an der 
Untergesellschaft erzielten Einkünften zuzuordnen und deshalb in das für die Untergesellschaft durchzuführende 
Feststellungsverfahren einzubeziehen (vgl. BFH-Urteile vom 11. Juli 1985 IV R 61/83, BFHE 144, 151, BStBl II 1985, 
577; vom 9. November 1978 IV R 185/74, BFHE 127, 96, BStBl II 1979, 330).


33
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3. Die Zinszahlungen der in den Niederlanden ansässigen Beigeladenen zu 1. sind bei der Ermittlung von im Inland 
körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zu berücksichtigen und unterliegen damit der Feststellung gemäß § 180 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO (vgl. Senatsurteil vom 24. April 2007 I R 33/06, BFH/NV 2007, 2236).


34 a) Die Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. sind im Rahmen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu 
berücksichtigen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Als solche gehen sie nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG --für die 
Beigeladene zu 1. als in den Niederlanden ansässige Kapitalgesellschaft i.V.m. §§ 2 Nr. 1, 8 Abs. 1 KStG-- in die 
Bemessungsgrundlage der beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte ein. Denn für den fraglichen Gewerbebetrieb 
wurde im Inland eine Betriebsstätte unterhalten, welcher die den Sonderbetriebsausgaben zu Grunde liegenden 
Darlehen nach den im Rahmen des § 50 Abs. 1 Satz 1 EStG maßgeblichen Veranlassungsgesichtspunkten (vgl. 
Senatsurteil vom 20. Juli 1988 I R 49/84, BFHE 154, 465, BStBl II 1989, 140) wirtschaftlich zuzurechnen sind.


35 b) Das aufgrund der beschränkten Steuerpflicht der Beigeladenen zu 1. begründete innerstaatliche 
Besteuerungsrecht wird nicht durch die Bestimmungen des im Streitjahr anwendbaren Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie verschiedener sonstiger Steuern und zur Regelung 
anderer Fragen auf steuerlichem Gebiete vom 16. Juni 1959 (BGBl II 1960, 1782, BStBl I 1960, 382) --DBA-
Niederlande 1959-- ausgeschlossen. Die Zinszahlungen der Beigeladenen zu 1. sind nach Art. 5 Abs. 1 DBA-
Niederlande 1959 bei der Bemessung der im Inland zu besteuernden Einkünfte aus einem gewerblichen 
Unternehmen zu berücksichtigen.


36 Bezieht danach eine Person mit Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten als Unternehmer oder Mitunternehmer 
Einkünfte aus einem gewerblichen Unternehmen, dessen Wirkung sich auf das Gebiet des anderen Staates erstreckt, 
so hat der andere Staat das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte nur insoweit, als sie auf eine dort befindliche 
Betriebsstätte des Unternehmens entfallen. Gemäß Art. 5 Abs. 2 DBA-Niederlande 1959 sollen der Betriebsstätte 
diejenigen Einkünfte zugewiesen werden, die sie erzielt hätte, wenn sie sich als selbständiges Unternehmen mit 
gleichen oder ähnlichen Geschäften unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen befasste und Geschäfte wie ein 
unabhängiges Unternehmen tätigte.


37 aa) Die von der Beigeladenen zu 1. aufgenommenen Darlehen und die dafür gezahlten Schuldzinsen sind nicht 
einem --gegenüber Art. 5 DBA-Niederlande 1959 vorrangigen (Senatsbeschluss vom 19. Dezember 2007 I R 66/06, 
BFHE 220, 173, BStBl II 2008, 510; s.a. BFH-Urteil vom 10. August 2006 II R 59/05, BFHE 214, 518, BStBl II 2009, 758 
zum Doppelbesteuerungsabkommen --DBA-- mit Frankreich; Senatsbeschluss vom 20. Dezember 2006 I B 47/05, 
BFHE 216, 276, BStBl II 2009, 766 zum DBA mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland)-- 
anderen Verteilungsartikel zuzuordnen. Insbesondere muss die Anwendung des Art. 13 Abs. 1 DBA-Niederlande 1959 
(Dividenden) aufgrund der Eigenschaft der Klägerin sowie der AE CV als Personengesellschaften ausscheiden. Da 
weder Art. 13 DBA-Niederlande 1959 noch Nr. 10 des Schlussprotokolls zu den Art. 5, 7 und 13 DBA-Niederlande 
1959 (BGBl II 1960, 1794, BStBl I 1960, 394) eine Definition des Dividendenbegriffs enthalten (Senatsurteil vom 
9. April 1997 I R 178/94, BFHE 183, 114, BStBl II 1997, 657) und gleichzeitig ein dem Art. 10 Abs. 3 des 
Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD-Musterabkommen --OECD-
MustAbk--) entsprechender Verweis auf das Recht des Ansässigkeitsstaates fehlt, ist nach der allgemeinen Regelung 
des Art. 2 Abs. 2 DBA-Niederlande 1959 das Recht des Anwenderstaates maßgeblich (FG Münster, Urteil vom 
22. Februar 2008  9 K 509/07 K,F, EFG 2008, 923; Mick in Wassermeyer, Niederlande Art. 13 Rz 14; vgl. auch 
Senatsurteil vom 19. Februar 1975 I R 26/73, BFHE 115, 327, BStBl II 1975, 584). Mithin ist --ungeachtet des 
niederländischen Steuerrechts-- die Einordnung als mitunternehmerische Einkünfte nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG auch abkommensrechtlich maßgeblich.


38
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bb) Es kann dahinstehen, ob der durch das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz --AmtshilfeRLUmsG--) vom 26. Juni 2013 (BGBl I 
2013, 1809, BStBl I 2013, 802) neu gefasste § 50d Abs. 10 EStG, nach dessen Satz 2 durch das 
Sonderbetriebsvermögen veranlasste Aufwendungen für Zwecke der Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung als Teil des Unternehmensgewinns gelten, einen Zusammenhang mit einer geleisteten 
Sondervergütung erfordert. Einer solchen Umqualifizierung bedarf es unter den Gegebenheiten des Streitfalls nicht, 
da die Zinszahlungen der Beigeladenen zu 1. bereits nach dem DBA-Niederlande 1959 den Vorschriften über 
Unternehmensgewinne unterfallen (vgl. Senatsurteil vom 21. Januar 2016 I R 49/14, BFHE 253, 115). Zudem ist im 
Streitfall nicht darüber zu entscheiden, ob die Anwendung von § 50d Abs. 10 EStG gemäß § 52 Abs. 59a Satz 10 EStG 
i.d.F. des AmtshilfeRLUmsG in allen Fällen, in denen die Einkommen- und Körperschaftsteuer noch nicht 
bestandskräftig festgesetzt ist, dem verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzgebot und damit dem Rechtsstaatsgebot 
des Art. 20 Abs. 3 GG genügt (vgl. Senatsbeschluss vom 11. Dezember 2013 I R 4/13, BFHE 244, 1, BStBl II 2014, 
791).


39 cc) Die Beigeladene zu 1. übt im Inland eine gewerbliche Tätigkeit durch eine hier gelegene Betriebsstätte aus. Die 
Betriebsstätten einer Personengesellschaft sind abkommensrechtlich deren Gesellschaftern als eigene zuzurechnen 
(Senatsurteile vom 29. Januar 1964 I 153/61 S, BFHE 78, 428, BStBl III 1964, 165; vom 26. Februar 1992 I R 85/91, 
BFHE 168, 52, BStBl II 1992, 937; vom 23. August 2000 I R 98/96, BFHE 193, 144, BStBl II 2002, 207; vom 
17. Oktober 2007 I R 5/06, BFHE 219, 518, BStBl II 2009, 356). Dieser Grundsatz gilt für doppelstöckige 
Personengesellschaften sinngemäß; er führt hier dazu, dass die Betriebsstätten der Untergesellschaft 
abkommensrechtlich Betriebsstätten der Gesellschafter der Obergesellschaft sind (Senatsurteile vom 13. Februar 
2008 I R 75/07, BFHE 220, 489, BStBl II 2010, 1028; vom 16. Oktober 2002 I R 17/01, BFHE 200, 521, BStBl II 2003, 
631).


40 Ob die AE CV in den Niederlanden als "open commanditaire vennootschap" wie eine juristische Person der 
Körperschaftsteuer unterliegt (vgl. Mick/Galavazi in Wassermeyer, Niederlande Vor Art. 1 Rz 18), ist unerheblich. Die 
Frage, welcher Person bestimmte Einkünfte nach steuerlichen Gesichtspunkten zuzurechnen sind, ist nicht 
Gegenstand der abkommensrechtlichen Zuordnung des Besteuerungssubstrats. Es handelt sich hierbei vielmehr um 
eine unilateral eigenständig zu beantwortende Rechtsfrage, die Art. 2 Abs. 2 DBA-Niederlande 1959 dem jeweiligen 
Anwenderstaat --hier Deutschland-- überantwortet (vgl. Senatsurteile vom 25. Mai 2011 I R 95/10, BFHE 234, 63, 
BStBl II 2014, 760 zum DBA mit Ungarn; vom 20. August 2008 I R 39/07, BFHE 222, 509, BStBl II 2009, 234 zum DBA 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika; Senatsbeschluss vom 19. Mai 2010 I B 191/09, BFHE 229, 322, BStBl II 
2011, 156 zum DBA mit Spanien). Aufgrund ihrer demnach auch für Zwecke der Abkommensanwendung 
maßgeblichen Vergleichbarkeit mit einer deutschen Kommanditgesellschaft kann die AE CV als Obergesellschaft der 
Beigeladenen zu 1. eine von der Klägerin als Untergesellschaft unterhaltene Betriebsstätte vermitteln.


41 dd) Nach Art. 5 Abs. 2 DBA-Niederlande 1959 sollen der Betriebsstätte diejenigen Einkünfte zugewiesen werden, die 
sie erzielt hätte, wenn sie sich als selbständiges Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Geschäften unter 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen befasste und Geschäfte wie ein unabhängiges Unternehmen tätigte. Dabei 
sind die Einkünfte der Betriebsstätte --ähnlich wie dem nach seinem Wortlaut vergleichbaren Art. 7 Abs. 2 Halbsatz 1 
OECD-MustAbk 2010 (vgl. Mick in Wassermeyer, Niederlande Art. 5 Rz 37)-- dem Fremdvergleichsgrundsatz ("dealing 
at arm’s length") zuzuordnen.


42 Die Betrachtung der inländischen Betriebsstätte als wirtschaftlich selbständige Einheit bedeutet aber nicht, dass 
ohne Weiteres auch die der inländischen Betriebsstätte von dem Stammhaus zugeführte Kapitalausstattung ganz 
oder teilweise als Fremdkapital anzusehen ist und ein entsprechender Zinsaufwand zu fingieren ist (vgl. BFH-Urteile 
vom 25. Juni 1986 II R 213/83, BFHE 147, 264, BStBl II 1986, 785 zum DBA mit Frankreich; vom 21. Januar 1972 
III R 57/71, BFHE 104, 471, BStBl II 1972, 374 zum DBA mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland vom 26. November 1964; s.a. Senatsurteil vom 20. Juli 1988 I R 49/84, BFHE 154, 465, BStBl II 1989, 140). 
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Dies gilt für den Streitfall insbesondere angesichts der Bestimmung in Nr. 6 Satz 2 Halbsatz 2 des Schlussprotokolls 
zu Art. 5 DBA-Niederlande 1959, wonach Zinsen zwischen den Betriebsstätten desselben Unternehmens mit der 
Folge unbeachtlich sind, dass --jedenfalls insoweit-- eine Fiktion von Leistungsbeziehungen zwischen den 
Unternehmensteilen ausgeschlossen ist (so auch noch Nr. 41 des OECD-Musterkommentars 2008 zu Art. 7 OECD-
MustAbk 2008; s. für den "Functionally Separate Entity Approach" in Nr. 29 des OECD-Musterkommentars 2010 zu 
Art. 7 Abs. 2 OECD-Mustabk 2010 Senatsurteil vom 17. Juli 2008 I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl II 2009, 464).


43 Gibt das Stammhaus --wie hier die Beigeladene zu 1.-- im Anschluss an eine Kreditaufnahme Beträge an die 
inländische Betriebsstätte, bedarf es damit stets der Prüfung, ob und inwieweit eine Weitergabe aufgenommener 
Fremdmittel oder eine Dotation aus eigenen Mitteln der Gesellschaft vorliegt. Dabei kommt der unternehmerischen 
Entscheidung des Stammhauses besondere Bedeutung zu (BFH-Urteil in BFHE 147, 264, BStBl II 1986, 785 zum DBA 
mit Frankreich). Erforderlich ist die Zweckbestimmung für die Belange der Betriebsstätte (Senatsurteil vom 27. Juli 
1965 I 110/63 S, BFHE 84, 69, BStBl III 1966, 24 zum DBA mit der Schweiz vom 15. Juli 1931; s.a. Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen vom 24. Dezember 1999, BStBl I 1999, 1076, dort Tz 3.3). Dieser 
Zuordnungsmaßstab deckt sich im Ergebnis mit der Zurechnung nach Veranlassungsgesichtspunkten, wie sie nach 
der innerstaatlichen Regelungslage des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG geboten ist (vgl. Senatsurteil vom 28. Oktober 
2009 I R 99/08, BFHE 227, 83, BStBl II 2011, 1019 zum DBA mit Belgien; Senatsbeschluss vom 11. Dezember 2013 
I R 4/13, BFHE 244, 1, BStBl II 2014, 791 zum DBA mit Italien; s.a. Wacker in Lüdicke, Aktuelle Problemfelder im 
Internationalen Steuerrecht, Forum der Internationalen Besteuerung, Bd. 45, S. 77, 115). Diese direkte Zuordnung 
entspricht im Streitfall auch Nr. 6 Satz 1 und Nr. 7 des Schlussprotokolls zu Art. 5 DBA-Niederlande 1959, wonach bei 
der Ermittlung der aus der Tätigkeit einer Betriebsstätte erzielten Einkünfte grundsätzlich vom Bilanzergebnis der 
Betriebsstätte auszugehen ist und der Gesamtgewinn eines Unternehmens nur in besonders gelagerten Fällen 
aufgeteilt werden kann (vgl. Kroppen in Gosch/Kroppen/Grotherr, DBA, Art. 5 DBA-Niederlande Rz 8).


44 Nach diesen Maßstäben sind das negative Sonderbetriebsvermögen der Beigeladenen zu 1., das nach den bindenden 
Feststellungen des FG zu dem Zweck aufgenommen wurde, der Beigeladenen zu 1. die Mittel zu verschaffen, um der 
Klägerin zu ermöglichen, Kapitaleinlagen und Anteilserwerbe bei ihren Organgesellschaften vorzunehmen, sowie die 
dafür entstandenen Zinsen der Klägerin ihrer Inlandsbetriebsstätte i.S. von Art. 5 Abs. 1 DBA-Niederlande 1959 
zuzuordnen (vgl. auch Brandenberg, DStZ 2015, 393, 397; Hruschka, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2014, 785, 
792; derselbe, DStR 2014, 2421, 2426; Wacker in Lüdicke, a.a.O., S. 77, 114 f.).


45 Eine möglicherweise anderweitige Zuordnung der Darlehen und des daraus folgenden Zinsaufwands zu einer 
Betriebsstätte der Beigeladenen zu 1. in den Niederlanden scheidet im Streitfall aus. Insbesondere vermittelt die 
Beteiligung an der AE CV der Beigeladenen zu 1. keine (weitere) Betriebsstätte. Bei dem bloßen Innehaben der 
Beteiligung an der Klägerin durch die AE CV handelt es sich bei der abkommensrechtlich gebotenen isolierten 
Betrachtung nicht um eine unternehmerische Betätigung, welche allein eine Betriebsstätte im 
abkommensrechtlichen Sinn begründen könnte (vgl. Senatsurteil vom 12. Juni 2013 I R 47/12, BFHE 242, 107, BStBl 
II 2014, 770 zum DBA mit Thailand). Es ist auch nichts dafür ersichtlich oder dargetan, dass die von der Beigeladenen 
zu 1. aufgenommenen Darlehen und der daraus folgende Zinsaufwand in einem vorrangigen 
Veranlassungszusammenhang zu einem von der Beigeladenen zu 1. unterhaltenen gewerblichen Unternehmen 
stünden.


46 Etwas anderes ergibt sich nicht aus den Senatsurteilen vom 8. September 2010 I R 74/09 (BFHE 231, 84, BStBl II 
2014, 788) und vom 17. Oktober 2007 I R 5/06 (BFHE 219, 518, BStBl II 2009, 356). Zwar können danach Rechte oder 
Vermögenswerte nach dem Maßstab der tatsächlichen funktionalen Zuordnung nur dann zu einer Betriebsstätte 
gehören, wenn sie aus der Sicht der Personengesellschaft einen Aktivposten bilden. Jedoch betraf dies lediglich die 
Auslegung des Rückverweises für von der Personengesellschaft geschuldete Lizenzgebühren und Zinsen, nicht 
hingegen die vorliegend zu beurteilende Finanzierung der Einlage des Gesellschafters (Mitunternehmers).
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47 4. Entgegen der Ansicht des FA steht der Berücksichtigung der Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. bei 
der Klägerin als Organträgerin i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG die Vorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
KStG nicht entgegen. Danach bleiben negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft bei der 
inländischen Besteuerung unberücksichtigt, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteuerung des 
Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksichtigt werden.


48 Dabei braucht der Senat nicht darauf einzugehen, ob die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des 
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 
25. Juli 2014 (BGBl I 2014, 1266, BStBl I 2014, 1126) geltende Fassung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 i.V.m. § 34 Abs. 9 
Nr. 8 KStG in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen einen verfassungsrechtlich geschützten 
Vertrauensschutz vermittelt. Ebenso ist nicht darauf einzugehen, ob die Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG 
auf Personengesellschaften als Organträger i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG Anwendung findet 
(verneinend z.B. Schaden/Polatzky, IStR 2013, 131, 134; bejahend z.B. Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG 
Rz 271; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 498) und ob sich der Anwendungsbereich 
der Vorschrift auf negative Einkünfte des Organträgers beschränkt, die ihre Ursache im Organschaftsverhältnis --d.h. 
in der Zurechnung eines negativen Einkommens der Organgesellschaft-- haben (bejahend z.B. Kolbe in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 275; Stangl/Brühl, Der Konzern 2013, 77, 101 f.; vgl. auch 
Schneider/Schmitz, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2013, 281, 287; verneinend z.B. Gosch/Neumann, KStG, 3. Aufl., 
§ 14 Rz 480a; Blümich/Krumm, § 14 KStG Rz 218; Dötsch in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 
KStG Rz 247; Frotscher in Frotscher/Drüen, a.a.O., § 14 KStG Rz 508; Benecke/Schnitger, IStR 2013, 143, 147; vgl. 
auch Dötsch/Pung, DB 2013, 305, 312). Ferner ist unerheblich, ob § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG die 
abkommensrechtliche --im Streitfall nach Art. 20 Abs. 3 DBA-Niederlande 1959 bilateral vereinbarte-- 
Anrechnungsmethode verdrängt, deren Rechtsfolge gerade die Einbeziehung von positiven wie negativen Einkünften 
in die Bemessungsgrundlage beider Vertragsstaaten ist (vgl. Senatsurteile vom 18. Dezember 2013 I R 71/10, BFHE 
244, 331, BStBl II 2015, 361; vom 14. Juli 1976 I R 86/74, BFHE 119, 521, BStBl II 1977, 97).


49 All dies braucht nicht entschieden zu werden, da es im Streitfall schon an negativen Einkünften der Klägerin als 
Organträgerin fehlt. Für die Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG sind die konsolidierten Einkünfte des 
Organträgers nach der Zurechnung des Einkommens der Organgesellschaft maßgeblich (Walter in Ernst & Young, 
KStG, § 14 Rz 966 f.; s.a. Rödder/ Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 453; 
Schneider/Schmitz, GmbHR 2013, 281, 282 f.; anders Gosch/ Neumann, a.a.O., § 14 Rz 480a; Frotscher in 
Frotscher/Drüen, a.a.O., § 14 KStG Rz 502; Jesse, FR 2013, 629, 637; Benecke/ Schnitger, IStR 2013, 143, 145 f.; 
Blümich/Krumm, § 14 KStG Rz 218; Müller in Mössner/Seeger, Körperschaftsteuergesetz, 2. Aufl., § 14 Rz 732), da der 
Gesetzgeber die Verlustabzugsbeschränkung gerade der Vorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG zugewiesen und damit 
in den Zusammenhang der Einkommenszurechnung als Rechtsfolge der Organschaft gestellt hat. Zudem sollte nach 
der Gesetzesbegründung (BTDrucks 17/10774, S. 20) die durch das Gesetz zur Fortentwicklung des 
Unternehmenssteuerrechts (Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 
3858, BStBl I 2002, 35) eingeführte Vorgängerfassung, die ausschließlich auf negatives Einkommen des Organträgers 
abgestellt hatte, auf Organgesellschaften ausgedehnt werden. Da aber die Zurechnung des Einkommens der 
Organgesellschaft gerade Rechtsfolge des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG ist und damit kein (negatives) Einkommen bei 
dieser verbleibt, muss sich eine Verlustabzugsbeschränkung --soll die Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG 
nicht für die Organgesellschaften leerlaufen-- bereits auf deren Einkünfte beziehen. Stellt der Gesetzgeber vor 
diesem Hintergrund nunmehr nicht auf das Einkommen des Organträgers ab, sondern bezieht den Begriff der 
Einkünfte alternativ ("oder") auf Organträger und Organgesellschaft, kann daraus nicht auf eine isolierte Betrachtung 
der eigenen Einkünfte des Organträgers geschlossen werden. Von diesem Verständnis geht auch die 
Gesetzesbegründung aus, wenn sie § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG in Fällen für anwendbar hält, in denen die negativen 
Einkünfte einer doppelt ansässigen Organgesellschaft im Rahmen der Besteuerung im ausländischen Staat mit 
positiven Einkünften eines Gruppenträgers ausgeglichen oder abgezogen werden.


50
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Zugleich werden durch die Verwendung des Einkünftebegriffs als Saldogröße einzelne, bei dem Organträger 
angefallene Betriebsausgaben nicht vom Abzug ausgeschlossen, sofern auf Ebene des Organträgers insgesamt 
positive Einkünfte vorliegen (Rödder/ Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 14 Rz 449; 
Schneider/Schmitz, GmbHR 2013, 281, 282 f.; Schaden/ Polatzky, IStR 2013, 131, 136; Frotscher in Frotscher/Drüen, 
a.a.O., § 14 KStG Rz 502c).


51 Im Streitfall übersteigt das im Rahmen der Organschaft zuzurechnende Einkommen --auch unter Berücksichtigung 
der Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1.-- die auf Ebene der Klägerin als Organträgerin festzustellenden 
(negativen) Einkünfte; es liegen positive konsolidierte Einkünfte der Klägerin vor. Unerheblich ist damit, ob --wozu 
sich das FG nicht geäußert hat-- die Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. bei deren Besteuerung in den 
Niederlanden oder in einem anderen ausländischen Staat berücksichtigt wurden.


52 5. Ebenso wenig steht dem Abzug der Darlehenszinsen als Sonderbetriebsausgaben die Regelung des § 4 Abs. 4a 
Satz 1 EStG entgegen.


53 Danach sind Schuldzinsen nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden sind. Eine Überentnahme ist der 
Betrag, um den die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahrs übersteigen (§ 4 
Abs. 4a Satz 2 EStG). Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6 v.H. der Überentnahme des 
Wirtschaftsjahrs zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und abzüglich der Beträge, um die 
in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn und die Einlagen die Entnahmen überstiegen haben 
(Unterentnahmen), ermittelt (§ 4 Abs. 4a Satz 3 EStG). Der sich dabei ergebende Betrag, höchstens jedoch der um 
2.050 € verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen (§ 4 
Abs. 4a Satz 4 EStG).


54 Unerheblich ist, ob die Vorschriften über die Entnahme durch § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG verdrängt werden und die 
Einschränkung des Zinsabzugs nach § 4 Abs. 4a EStG im Rahmen der Gewinnermittlung der Beigeladenen zu 1. als 
Kapitalgesellschaft Anwendung findet (verneinend z.B. Blümich/Wied, § 4 EStG Rz 605; Schmidt/Heinicke, a.a.O., § 4 
Rz 535; Schallmoser in Herrmann/ Heuer/Raupach, § 4 EStG Rz 1043; Seiler in Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 4 
Rz Ea 36). Die Regelungen zur Entnahme --und damit auch § 4 Abs. 4a EStG-- kommen jedenfalls in den Fällen zur 
Anwendung, in denen eine Kapitalgesellschaft als Mitunternehmerin an einer Personengesellschaft beteiligt ist (so 
auch Schallmoser in Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 EStG Rz 1042; Prinz, FR 2000, 134, 136). Dies gilt auch, soweit 
--wie im Streitfall-- ein mittelbar über eine Personengesellschaft beteiligter Gesellschafter nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Satz 2 EStG als Mitunternehmer anzusehen ist (BFH-Urteil in BFHE 244, 560, BStBl II 2014, 621).


55 Die Gewinnhinzurechnung gemäß § 4 Abs. 4a EStG ist auf Grundlage des Anteils des einzelnen Mitunternehmers am 
Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft sowie dem Saldo seiner Entnahmen und Einlagen zu bestimmen. 
Einzubeziehen sind dabei auch Schuldzinsen, die einem Gesellschafter im Sonderbetriebsvermögen entstanden sind 
(sog. gesellschafterbezogene Auslegung; s. BFH-Urteil vom 29. März 2007 IV R 72/02, BFHE 217, 514, BStBl II 2008, 
420; s.a. Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 430).


56 Im Streitfall ist jedoch nichts dafür dargetan oder erkennbar, dass die Entnahmen die Summe des Gewinns und der 
Einlagen des Wirtschaftsjahrs übersteigen. Insbesondere bieten die Feststellungen des FG keine Anhaltspunkte dafür, 
dass den Einlagen der Beigeladenen zu 1. in Höhe von 66.800.000 € übersteigende Entnahmen gegenüberstehen.


57 6. Nach § 8a Abs. 1 Satz 1 KStG a.F. sind Vergütungen für Fremdkapital, das eine Kapitalgesellschaft nicht nur 
kurzfristig von einem Anteilseigner erhalten hat, der zu einem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr wesentlich am Grund- 
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oder Stammkapital beteiligt war, auch vGA, wenn die Vergütungen insgesamt mehr als 250.000 € betragen und wenn 
eine nicht in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergütung vereinbart ist (Nr. 1) oder in einem Bruchteil des 
Kapitals bemessene Vergütung vereinbart ist und soweit das Fremdkapital zu einem Zeitpunkt des Wirtschaftsjahrs 
das Eineinhalbfache des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners übersteigt, es sei denn, die Kapitalgesellschaft 
hätte dieses Fremdkapital bei sonst gleichen Umständen auch von einem fremden Dritten erhalten können (Nr. 2).


58 a) Dabei ist die Entscheidung, ob die von der Beigeladenen zu 1. an die C BV, die als deren Alleingesellschafterin 
eine wesentliche Beteiligung i.S. des § 8a Abs. 3 Satz 1 KStG a.F. inne hat, gezahlten Zinsen nach § 8a Abs. 1 Satz 1 
KStG a.F. als vGA anzusehen sind und außerbilanziell hinzuzurechnen sind, im Rahmen des die Klägerin betreffenden 
Feststellungsverfahrens zu treffen. Anders als im Senatsurteil vom 7. Juni 2016 I R 51/14 (BFHE 254, 127) stehen 
dabei nicht die Auswirkungen der Fiktion des § 8a Abs. 5 Satz 2 KStG a.F., die lediglich Fallgestaltungen erfasst, in 
denen das Fremdkapital nicht --wie im Streitfall-- der Kapitalgesellschaft, sondern einer Personengesellschaft 
überlassen wurde (BTDrucks 15/1518, S. 15; s.a. Wacker, DStR 2004, 1066, 1067 f.), auf den Umfang der auf Ebene 
der Mitunternehmerschaft zu treffenden Feststellungen in Streit. Vielmehr handelt es sich bei den Zinszahlungen um 
bei der Klägerin festzustellende Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1., was --aufgrund der untrennbaren 
Verbindung mit dem Gewinnanteil bei der Klägerin (vgl. Senatsurteil vom 12. März 1980 I R 186/76, BFHE 130, 296, 
BStBl II 1980, 531; BFH-Urteil vom 23. März 1995 IV R 94/93, BFHE 177, 408, BStBl II 1995, 637)-- die Einbeziehung 
der Frage der außerbilanziellen Hinzurechnung als vGA in das Feststellungsverfahren erfordert (Wacker, DStR 2004, 
1066, 1068).


59 b) Zwar übersteigt die Zinszahlung die Freigrenze von 250.000 €, jedoch lässt sich den tatrichterlichen 
Feststellungen der Vorinstanz nicht entnehmen, ob die Vergütung für das Darlehen i.S. von § 8a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
KStG a.F. nach einem Bruchteil berechnet wurde. Ebenso wenig hat das FG Feststellungen zur 
Eigenkapitalausstattung der C BV getroffen noch dazu, ob die Beigeladene zu 1. die Darlehen bei sonst gleichen 
Umständen auch von einem fremden Dritten erhalten hätte (§ 8a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG a.F.).


60 7. Die Feststellungen sind im zweiten Rechtsgang nachzuholen; das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben und 
die Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen.


61 Dabei wird das FG zugleich der Frage nachgehen müssen, ob die Sonderbetriebsausgaben der Beigeladenen zu 1. 
nach § 1 Abs. 1 des Außensteuergesetzes i.d.F des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen und 
Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz) vom 16. Mai 2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321) zu 
berichtigen sind, was aufgrund der untrennbaren Verbindung mit deren Gewinnanteil im Rahmen des die Klägerin 
betreffenden Feststellungsverfahrens zu entscheiden ist (vgl. Senatsurteil vom 30. Mai 1990 I R 97/88, BFHE 160, 
567, BStBl II 1990, 875).


62 8. Die Übertragung der Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 16. September 2021, IV R 7/18 
Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft


ECLI:DE:BFH:2021:U.160921.IVR7.18.0


BFH IV. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 2 , GewStG § 9 Nr 1 S 5 Nr 1 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 15 Abs 2 , EStG § 15 Abs 3 S 2 Nr 1 , 
GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2011 , GewStG VZ 2012 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 24. Januar 2018, Az: 8 K 2233/15


Leitsätze


Auch eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-Personengesellschaft, die 
lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, ist bei der Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine 
der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen (Änderung der Rechtsprechung).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 24.01.2018 - 8 K 2233/15 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, vermietete mit Vertrag vom … 1998 die 
"ehemalige …, Produktionshalle, Büroräume, Nebenräume" in X an die mit ihr über die H-GmbH verbundene (spätere) 
M-GmbH & Co. KG (M-KG; damals noch GmbH), die die vermietete Immobilie neben weiteren Grundstücken 
betrieblich nutzte. Das Mietverhältnis mit der M-KG bestand auch in den Streitjahren (2010 bis 2012) fort.


2 An der Klägerin waren bis zum Tod des als Kommanditist zu 50,7 % beteiligten A am … 2010 als weitere 
Kommanditisten B zu 10 %, C zu 19,3 %, Y und D zu jeweils 10 % beteiligt sowie als Komplementärin ohne 
Kapitalbeteiligung die BV-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter ebenfalls der A war.


3 A und B waren gleichzeitig zu 90 % und 10 % Anteilseigner der H-GmbH, die alleinige Kommanditistin der M-KG war. 
Komplementärin der M-KG war die V-GmbH, deren Anteilseignerin zu 100 % die H-GmbH war.


4 Nach dem Tod des A waren aufgrund eines mit Rückwirkung auf den … 2010 geschlossenen 
Auseinandersetzungsvertrags vom … 2010 an der Klägerin als Kommanditisten B zu 50,42 %, C zu 29,44 % und D zu 
20,14 % beteiligt; Komplementärin ohne Kapitalbeteiligung war weiterhin die BV-GmbH, an der an Stelle von A jetzt B 
zu 60 % sowie C und D zu jeweils 20 % beteiligt waren.
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5 Anteilseigner der H-GmbH, die weiterhin alleinige Kommanditistin der M-KG war, waren B zu 64 % sowie C und D zu 
jeweils 18 %. Komplementärin der M-KG war weiterhin die V-GmbH, an der die H-GmbH unverändert zu 100 % 
beteiligt war.


6 Die jeweiligen Satzungen der genannten GmbH enthielten auch in den Streitjahren die Regelung, dass für 
Gesellschafterbeschlüsse, die den Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung der Gesellschaft betreffen, 75 % aller 
vorhandenen Stimmen erforderlich waren. Dies galt ebenfalls für Geschäfte, die der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung bedürfen. Im Übrigen reichte die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die 
Gesellschaftsverträge der Klägerin und der M-KG sahen keine besonderen Regelungen für Gesellschafterbeschlüsse 
vor.


7 Die Beteiligungen der Kommanditisten der Klägerin an der H-GmbH wurden als deren Sonderbetriebsvermögen II bei 
der Klägerin behandelt. In den Streitjahren erzielte die Klägerin, die von den Beteiligten als gewerblich geprägte 
Personengesellschaft (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der in den Streitjahren gültigen 
Fassung --EStG--) behandelt wurde, ausschließlich Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks an die M-KG. In 
ihren Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre machte die Klägerin zunächst nur Kürzungen i.S. von § 9 Nr. 1 
Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (GewStG) geltend. Die Bescheide über 
den Gewerbesteuermessbetrag für 2010 vom 08.06.2011, für 2011 vom 18.07.2012 und für 2012 vom 06.05.2013 
ergingen erklärungsgemäß, aber unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO).


8 In der Zeit vom 19.12.2013 bis zum 25.02.2014 fand bei der Klägerin eine Außenprüfung statt. Obwohl die Klägerin 
während der Außenprüfung die erweiterte Kürzung i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG beantragt hatte, traf der Prüfer zur 
Gewerbesteuer keine Feststellungen. Im Anschluss an die Außenprüfung hob der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) die in den Gewerbesteuermessbescheiden 2010 bis 2012 enthaltenen Vorbehalte der Nachprüfung 
durch Bescheide vom 26.06.2014 auf.


9 Nachdem die Klägerin mit Schriftsatz vom 27.06.2014 unmittelbar beim FA die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG beantragt und mit Schreiben vom 10.07.2014 ausdrücklich Einspruch gegen die Bescheide vom 
26.06.2014 eingelegt hatte, lehnte das FA die Gewährung der erweiterten Kürzung mit Einspruchsentscheidung vom 
06.11.2015 ab. Unter Verweis auf den Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 17.10.2002 - I R 24/01 (BFHE 200, 
54, BStBl II 2003, 355) führte das FA aus, dass wegen der im Sonderbetriebsvermögen der Kommanditisten der 
Klägerin gehaltenen Beteiligungen an der H-GmbH keine ausschließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes vorliege. 
Aus den Beteiligungen würden dem Grunde nach gewerbliche Einkünfte erzielt, die nicht ausschließlich auf die 
Grundstücksverwaltung entfielen. Darüber hinaus sei die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG zu 
versagen, weil das Grundstück der Klägerin aufgrund der Unternehmensstruktur zumindest zeitweise oder teilweise 
einem Gewerbebetrieb diene, an dem die Gesellschafter der Klägerin beteiligt seien.


10 Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. In seinem Urteil vom 24.01.2018 - 8 K 2233/15 führte das Hessische 
Finanzgericht (FG) aus, die Klage sei begründet, weil die Voraussetzungen des § 164 Abs. 3 Satz 3 AO für die 
Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung in den jeweiligen Gewerbesteuermessbescheiden nach einer 
Außenprüfung nicht gegeben seien und die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in den Streitjahren 
vorgelegen hätten. Die erweiterte Kürzung sei auch nicht nach § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG ausgeschlossen. Auch 
liege keine der erweiterten Kürzung entgegenstehende mitunternehmerische Betriebsaufspaltung zwischen der 
Klägerin und der M-KG vor. Zwar sei im Streitfall infolge der Überlassung eines von der M-KG zu betrieblichen 
Zwecken genutzten Grundstücks von einer sachlichen Verflechtung auszugehen, jedoch fehle es an der 
erforderlichen personellen Verflechtung. Denn die Kommanditisten der Klägerin seien zwar mit entsprechenden 
Mehrheitsverhältnissen an der H-GmbH beteiligt, diese wiederum sei jedoch lediglich als Kommanditistin an der 
M-KG beteiligt und damit nach § 164 des Handelsgesetzbuchs (HGB) von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Die 
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100 %-ige Beteiligung der H-GmbH an der Komplementärin der M-KG, der V-GmbH, genüge nicht, weil zum einen die 
Gesellschaftsanteile der V-GmbH nicht zum (Sonder-)Betriebsvermögen der M-KG oder deren Gesellschaftern 
gehörten und zum anderen ein "Durchgriff" durch eine weitere Kapitalgesellschaft nicht zulässig sei. Dieses 
Durchgriffsverbot stehe auch der Annahme eines einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens entgegen, soweit 
die an der H-GmbH und der M-KG beteiligten Personen zugleich an der Klägerin als potentieller Besitzgesellschaft 
unmittelbar als Kommanditisten und mittelbar über deren Komplementärin, die BV-GmbH, beteiligt seien. Denn bei 
der Klägerin könne der geschäftliche Betätigungswille nur von der BV-GmbH ausgeübt werden. Darüber hinaus 
bestünden keine Anhaltspunkte für eine faktische Beherrschung der M-KG.


11 Mit seiner Revision rügt das FA sinngemäß die Verletzung materiellen Rechts (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) und eine 
Verletzung der Sachaufklärungspflicht.


12 Es trägt vor, das FG habe zu Unrecht eine personelle Verflechtung und damit eine (mitunternehmerische) 
Betriebsaufspaltung zwischen der Klägerin und der M-KG verneint, die die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG ausschließe. Eine personelle Verflechtung liege vor, weil ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille 
in Besitz- und Betriebsunternehmen durchzusetzen sei. Zwar habe das FG eine Beherrschungsidentität verneint, weil 
die Personen um B an der Klägerin nur als Kommanditisten beteiligt gewesen seien und deren mittelbare 
Beteiligung an der M-KG über die H-GmbH nur eine kommanditistische Beteiligung vermittele. Zudem sei das FG 
davon ausgegangen, dass die nämliche Personengruppe auch die jeweils zur Geschäftsführung berufenen 
Komplementär-GmbH (BV-GmbH bzw. V-GmbH) beherrsche, bei Kapitalgesellschaften aber das Durchgriffsverbot der 
Annahme einer Beherrschungsidentität entgegenstehe. Maßgeblich sei jedoch, wer die Auflösung des 
Pachtverhältnisses über wesentliche Betriebsgrundlagen bestimmen könne, die zu den Geschäften gehöre, die über 
den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgeschäfts hinausgehen. Die Auflösung solle nicht gegen den Willen der das 
Besitzunternehmen beherrschenden Personen möglich sein. Insoweit stünden den Kommanditisten der Klägerin und 
der M-KG aber --so das FA unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 27.08.1992 - IV R 13/91 (BFHE 169, 231, BStBl II 
1993, 134)-- nach § 164 HGB Mitwirkungsrechte zu. Sie könnten deshalb zumindest hinsichtlich des 
Pachtverhältnisses in beiden Unternehmen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen, wenn 
ihre Mitwirkungsrechte nicht ausgeschlossen worden seien und sie in der Gesellschafterversammlung über die 
Mehrheit der Stimmen verfügten. Entsprechende Feststellungen habe das FG nicht getroffen. Es habe nicht ohne 
weitere Sachverhaltsaufklärung davon ausgehen dürfen, dass die beiden Komplementär-GmbH bereits kraft ihrer 
gesellschaftsrechtlichen Stellung die Klägerin und die M-KG beherrschten. Entsprechendes gelte für die Zeit bis zum 
Tod des A, der eine identische beherrschende Stellung wie die nachfolgende Personengruppe innegehabt habe.


13 Auch sei das FG fehlerhaft davon ausgegangen, dass die Herrschaft über die Klägerin als Besitzgesellschaft nicht 
mittelbar über die Komplementärin der Klägerin erfolgen könne. Zwar begründe nach Ansicht des BFH (z.B. Urteil 
vom 15.04.1999 - IV R 11/98, BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532) die mittelbare Beherrschung der Besitzgesellschaft 
keine personelle Verflechtung. Wenn aber eine mittelbare Beteiligung an der Betriebsgesellschaft eine solche 
Verflechtung begründe, müsse dies auch bei mittelbarer Beteiligung an der Besitzgesellschaft gelten.


14 Das FA beantragt sinngemäß,
die vorinstanzliche Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


15 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Revision zurückzuweisen.


16 Sie schließt sich der Begründung des angefochtenen FG-Urteils an.
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17 Die Beteiligten haben übereinstimmend auf mündliche Verhandlung verzichtet.


Entscheidungsgründe


II.


18 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage 
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht die erweiterte Kürzung nach 
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gewährt. Zwar hat das FG zu Recht erkannt, dass der Inanspruchnahme der erweiterten 
Kürzung im Streitfall weder § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG (dazu unter II.2.) noch der Umstand, dass die Beteiligungen 
von Kommanditisten der Klägerin an der H-GmbH als Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin behandelt worden 
sind (dazu unter II.3.), entgegenstehen. Gleichwohl ist die erweiterte Kürzung der Klägerin nicht zu gewähren, weil 
zwischen der Klägerin und der M-KG in den Streitjahren eine Betriebsaufspaltung vorgelegen hat (dazu unter II.4.).


19 1. Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts 
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt (sog. einfache Kürzung). An Stelle 
der Kürzung nach Satz 1 tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben 
Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und 
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Kürzung). Die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung ist gemäß § 9 Nr. 1 
Satz 5 Nr. 1 GewStG ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines 
Gesellschafters oder Genossen dient. Der Gesetzgeber sieht in diesem Fall die Voraussetzungen für eine 
Begünstigung des Grundstücksunternehmens nicht mehr als gegeben an, weil bei einer Nutzung des Grundstücks im 
Gewerbebetrieb des Gesellschafters ohne Zwischenschaltung eines weiteren Rechtsträgers die Grundstückserträge in 
den Gewerbeertrag einfließen und damit der Gewerbesteuer unterliegen würden (BFH-Urteil vom 07.08.2008 - 
IV R 36/07, BFHE 223, 251, BStBl II 2010, 988, unter II.2., m.w.N.).


20 2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG der Inanspruchnahme der erweiterten 
Kürzung im Streitfall nicht entgegensteht.


21 a) Grundbesitz "dient" dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters eines Grundstücksunternehmens i.S. von § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG u.a. dann, wenn er von diesem aufgrund eines Miet- oder Pachtvertrags genutzt wird (BFH-Urteil in 
BFHE 223, 251, BStBl II 2010, 988, unter II.2.a, m.w.N.), aber auch dann, wenn das Grundstück von einer Gesellschaft 
genutzt wird, an der der Gesellschafter des Grundstücksunternehmens als Mitunternehmer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG) beteiligt ist (z.B. BFH-Urteile vom 07.04.2005 - IV R 34/03, BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576, unter II.2.b; vom 
26.06.2007 - IV R 9/05, BFHE 219, 173, BStBl II 2007, 893, unter II.3.a, jeweils m.w.N.). Als Gesellschafter i.S. des § 9 
Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG gilt neben dem unmittelbar Beteiligten auch derjenige, der nur mittelbar über eine 
Personenhandelsgesellschaft am Grundstücksunternehmen beteiligt ist (vgl. BFH-Urteil vom 15.12.1998 - 
VIII R 77/93, BFHE 187, 326, BStBl II 1999, 168, unter 2.b). Die mittelbare Beteiligung am Grundstücksunternehmen 
über eine Kapitalgesellschaft hat hingegen keine solche Wirkung; die Kapitalgesellschaft entfaltet insoweit mangels 
einer ausdrücklich entgegenstehenden gesetzlichen Regelung eine Abschirmwirkung, die zum Verbot des Durchgriffs 
auf ihre Gesellschafter führt (vgl. BFH-Urteile in BFHE 187, 326, BStBl II 1999, 168, unter 2.c; in BFHE 188, 412, 
BStBl II 1999, 532, unter 2.b, m.w.N.). Daran ist festzuhalten, weil sonst die rechtliche Selbständigkeit der 
Kapitalgesellschaft ignoriert würde.


22
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b) Ausgehend von diesen Maßstäben schließt die Regelung des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG eine erweiterte 
Kürzung im Streitfall nicht aus. Denn das von der Klägerin vermietete Grundstück wurde von der M-KG genutzt, die 
selbst keine Gesellschafterin der Klägerin war. An der M-KG waren in den Streitjahren auch keine Gesellschafter der 
Klägerin als Mitunternehmer beteiligt, denn alleinige Kommanditistin der M-KG war die H-GmbH und 
Komplementärin der M-KG die V-GmbH. Dabei ist --wie das FG zu Recht erkannt hat-- unschädlich, dass vor und nach 
dem Tod des A einzelne Kommanditisten der Klägerin zugleich Gesellschafter der H-GmbH waren, die wiederum 
alleinige Anteilseignerin der V-GmbH war. Denn das sog. Durchgriffsverbot hindert in Bezug auf den Begriff des 
"Gesellschafters" in § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG nicht nur daran, eine mittelbare Beteiligung über eine 
Kapitalgesellschaft am Grundstücksunternehmen einer unmittelbaren Beteiligung gleichzustellen, sondern auch im 
Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal "dienen" in § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG daran, eine mittelbare Beteiligung 
über eine Kapitalgesellschaft an dem grundstücksnutzenden Unternehmen einer mitunternehmerischen Beteiligung 
daran gleichzustellen.


23 3. Das FG ist im Ergebnis zu Recht auch davon ausgegangen, dass der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG nicht entgegensteht, dass Kommanditisten der Klägerin (bis zu seinem Tod der A sowie B, anschließend B, C 
und D) an der H-GmbH --der alleinigen Kommanditistin der M-KG und alleinigen Gesellschafterin der V-GmbH, diese 
wiederum Komplementärin der M-KG-- beteiligt gewesen sind und diese Beteiligungen bei der Klägerin als 
(notwendiges) Sonderbetriebsvermögen II behandelt worden sind.


24 a) Es kann u.a. offenbleiben, ob das Halten einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, bei der Beteiligungsbezüge 
grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, die aber bei einer gewerblich 
geprägten Personengesellschaft gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 EStG in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert 
werden, --wie es das FG unter Bezug auf das BFH-Urteil vom 03.08.1972 - IV R 235/67 (BFHE 106, 331, BStBl II 1972, 
799, unter II.3.) vertreten hat-- für die erweiterte Kürzung im Streitfall unschädlich ist, weil nur solche Geldgeschäfte 
die Kürzungsmöglichkeit für die Erträge aus der Verwaltung und Nutzung von Grundvermögen beseitigen, die "ihrer 
Natur nach" gewerblichen Charakter haben.


25 b) Denn eine Personengesellschaft "verwaltet" --anders als bei zum Sonderbetriebsvermögen I und damit zum 
"Betriebsvermögen des Unternehmers" gehörendem Grundbesitz ihrer Gesellschafter, der der Personengesellschaft 
als "eigener" Grundbesitz i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zuzurechnen ist (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH 
vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 76 ff.), und anders als bei einer im 
Gesamthandsvermögen gehaltenen Beteiligung-- eine als Sonderbetriebsvermögen II behandelte Beteiligung eines 
ihrer Gesellschafter an einer Kapitalgesellschaft nicht. Verwaltet wird eine solche Beteiligung vielmehr von dem 
Gesellschafter, als dessen Sonderbetriebsvermögen II sie behandelt wird. Denn die Beteiligung eines 
Mitunternehmers an einer Kapitalgesellschaft ist (notwendiges) Sonderbetriebsvermögen II, wenn der 
Mitunternehmer seine bei der Kapitalgesellschaft bestehende Machtstellung in den Dienst des Unternehmens der 
Personengesellschaft stellt (z.B. BFH-Urteil vom 28.05.2020 - IV R 17/17, BFHE 269, 158, Rz 18, m.w.N.). Damit ist 
weder tatsächlich noch rechtlich die Verwaltung dieser Beteiligung durch die betreffende Personengesellschaft 
verbunden. Deshalb ist es in dieser Situation ausgeschlossen, dass die Personengesellschaft insoweit eine der 
erweiterten Kürzung entgegenstehende, nicht in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG als unschädlich aufgeführte Tätigkeit 
ausübt.


26 4. Der Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG steht im Streitfall jedoch entgegen, 
dass in den Streitjahren zwischen der Klägerin als Besitzunternehmen und der M-KG als Betriebsunternehmen eine 
Betriebsaufspaltung bestanden hat. Zwar ist das FG nach der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung --auch 
des erkennenden Senats-- davon ausgegangen, dass --im Gegensatz zu einer mittelbaren Beteiligung über eine 
Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft-- durch eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an 
der Klägerin als Besitz-Personengesellschaft keine personelle Verflechtung begründet werden kann. An dieser 


Page 5 of 11Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an ei...


04.02.2022https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE...







Rechtsprechung hält der erkennende Senat unter Berücksichtigung der von ihm eingeholten Stellungnahmen des I. 
und des III. Senats des BFH jedoch nicht mehr fest.


27 a) Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Verwaltung oder 
Nutzung des eigenen Grundbesitzes die Grenzen der Gewerblichkeit überschreitet. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn das Grundstücksunternehmen infolge einer Betriebsaufspaltung als Besitzunternehmen (originär) 
gewerbliche Einkünfte erzielt. Denn der Zweck der sog. Besitzgesellschaft ist in diesen Fällen von vornherein nicht 
auf die Vermögensverwaltung, sondern auf die Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr und die Partizipation 
an der durch die Betriebsgesellschaft verwirklichten Wertschöpfung gerichtet. Die Überlassung eines Grundstücks im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung wird deshalb als gewerbliche Tätigkeit beurteilt und schließt eine erweiterte 
Kürzung aus (z.B. BFH-Urteile vom 22.01.2009 - IV R 80/06, BFH/NV 2009, 1279, unter II.1.a, m.w.N.; vom 
22.06.2016 - X R 54/14, BFHE 254, 354, BStBl II 2017, 529, Rz 21).


28 b) Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn einem Betriebsunternehmen wesentliche Grundlagen für seinen Betrieb 
von einem Besitzunternehmen überlassen werden und die hinter dem Betriebs- und dem Besitzunternehmen 
stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben. Dieser ist anzunehmen, wenn die 
Person oder Personengruppe, die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in dem Betriebsunternehmen ihren Willen 
durchsetzen kann. Ist aufgrund besonderer sachlicher und personeller Gegebenheiten eine so enge wirtschaftliche 
Verflechtung zwischen dem Besitzunternehmen und dem Betriebsunternehmen zu bejahen, dass das 
Besitzunternehmen durch die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit über das Betriebsunternehmen am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, so ist das Besitzunternehmen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 
EStG (originär) gewerblich tätig (z.B. BFH-Urteil vom 28.05.2020 - IV R 4/17, BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, 
Rz 24, m.w.N.).


29 Eine solche sachliche und personelle Verflechtung ist im Streitfall zu bejahen.


30 aa) Eine sachliche Verflechtung ist gegeben, wenn es sich bei dem vermieteten Wirtschaftsgut für das 
Betriebsunternehmen um eine wesentliche Betriebsgrundlage handelt. Bei einem Grundstück ist das der Fall, wenn 
es für die Betriebsführung des Betriebsunternehmens von nicht nur geringer Bedeutung ist. Das ist stets 
anzunehmen, wenn das Grundstück der räumliche und funktionale Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des 
Betriebsunternehmens ist (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 25, m.w.N.). Zu Recht ist deshalb 
das FG davon ausgegangen, dass die Klägerin der M-KG mit Vertrag vom 01.08.1998 in Gestalt des vermieteten 
Grundstücks eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen hat.


31 bb) Auch die Voraussetzungen einer personellen Verflechtung (dazu II.4.b bb (1)) liegen im Streitfall vor. Zur 
Beurteilung einer personellen Verflechtung zwischen der Klägerin und der M-KG sind bei den Gesellschaftern A bzw. 
nach dessen Tod B, C und D auch deren mittelbare Beteiligungen sowohl an der Klägerin als Besitzgesellschaft als 
auch an der M-KG als Betriebsgesellschaft zu berücksichtigen (dazu II.4.b bb (2)). Ausgehend davon ergibt sich aus 
den vom FG getroffenen Feststellungen, dass die Beteiligungsverhältnisse bezogen auf A bzw. nach dessen Tod 
bezogen jedenfalls auf die aus B, C und D bestehende Personengruppe zur Beherrschungsidentität hinsichtlich der 
Klägerin und der M-KG geführt haben (dazu II.4.b bb (3)). Stellt man auf A bzw. für die Zeit nach dessen Tod auf die 
genannte Personengruppe ab, konnten diese Personen in den Streitjahren auf die BV-GmbH und die H-GmbH auch 
insoweit maßgeblichen Einfluss nehmen, als nach den Feststellungen des FG für Gesellschafterbeschlüsse, die den 
Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung beider Gesellschaften betrafen, 75 % aller vorhandenen Stimmen 
erforderlich waren, und dies auch für Geschäfte galt, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedurften.


32
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(1) Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn eine Person oder Personengruppe sowohl das Besitz- als auch das 
Betriebsunternehmen in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen 
Geschäfts- und Betätigungswillen durchzusetzen. Für die personelle Verflechtung ist entscheidend, dass die 
Geschicke des Besitzunternehmens in den wesentlichen Fragen durch die Person oder Personen bestimmt werden, 
die auch hinter dem Betriebsunternehmen stehen (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 27, 
m.w.N.). Dies kann nicht nur bei einer --im Streitfall nicht gegebenen-- Beteiligungsidentität, sondern auch bei einer 
sog. Beherrschungsidentität zu bejahen sein. Eine Beherrschungsidentität wird regelmäßig durch die 
Mehrheitsbeteiligung von Gesellschaftern an Besitz- und Betriebsunternehmen indiziert (vgl. BFH-Urteil vom 
20.05.2021 - IV R 31/19, BFHE 272, 367, BStBl II 2021, 768, Rz 24 f.).


33 (2) Bis zu seinem Tod war A, in der Folgezeit die aus B, C und D bestehende Personengruppe, sowohl unmittelbar als 
Kommanditist(en) als auch mittelbar über eine jeweils mehrheitliche Beteiligung an der Komplementär-GmbH (BV-
GmbH) an der Klägerin als Besitzgesellschaft beteiligt. Zugleich waren die gleichen Personen auch mittelbar über 
eine jeweils mehrheitliche Beteiligung an der alleinigen Kommanditistin (H-GmbH) der M-KG als 
Betriebsgesellschaft beteiligt. Die H-GmbH wiederum war auch alleinige Gesellschafterin der Komplementär-GmbH 
(V-GmbH) der M-KG. Für die Beurteilung einer personellen Verflechtung zwischen der Klägerin und der M-KG sind bei 
den Gesellschaftern A bzw. nach dessen Tod B, C und D auch deren mittelbare Beteiligungen über 
Kapitalgesellschaften (BV-GmbH bzw. H-GmbH) sowohl an der Betriebsgesellschaft (M-KG) als auch --in Änderung 
der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung-- an der Klägerin als Besitz-Personengesellschaft zu 
berücksichtigen.


34 (a) Nach bisheriger Rechtsprechung des BFH kann eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten 
Gesellschafter an der Besitzgesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, mangels 
Mitunternehmerstellung dieser Gesellschafter in der Besitzgesellschaft nicht zu einer personellen Verflechtung 
führen, weil der Besitzgesellschaft wegen des sog. Durchgriffsverbots weder die Beteiligung an der 
Betriebsgesellschaft noch eine damit verbundene Beherrschungsfunktion zugerechnet werden könnten (vgl. z.B. 
BFH-Urteile in BFHE 169, 231, BStBl II 1993, 134, unter II.2.a, und in BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532, unter 1.b, 
unter Bezug auf die BFH-Urteile vom 01.08.1979 - I R 111/78, BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77; vom 22.10.1986 - 
I R 180/82, BFHE 148, 272, BStBl II 1987, 117, und vom 20.05.1988 - III R 86/83, BFHE 153, 481, BStBl II 1988, 739; 
bestätigend BFH-Urteile vom 16.09.1994 - III R 45/92, BFHE 176, 98, BStBl II 1995, 75, unter II.3.e aa (2); vom 
29.11.2007 - IV R 82/05, BFHE 220, 98, BStBl II 2008, 471, unter II.2.d; vom 08.09.2011 - IV R 44/07, BFHE 235, 231, 
BStBl II 2012, 136, Rz 24; vom 30.10.2019 - IV R 59/16, BFHE 267, 386, BStBl II 2020, 147, Rz 44, dort allerdings mit 
Hinweisen auf die Gegenmeinung). Zur Begründung hatte sich der --soweit ersichtlich-- erstmals mit dieser 
Rechtsfrage befasste I. Senat des BFH in seinem Urteil in BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77 (unter 1.c) unter Berufung 
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 24.01.1962 - 1 BvR 845/58 (BVerfGE 13, 331, unter III.3.) 
auf die rechtliche Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft als juristische Person bezogen.


35 (b) Andererseits kann jedoch schon nach bisheriger Rechtsprechung, an der festzuhalten ist, die Herrschaft über das 
Betriebsunternehmen auch mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit eine personelle Verflechtung 
begründet werden (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 14.08.1974 - I R 136/70, BFHE 114, 98, BStBl II 1975, 112; in BFHE 169, 
231, BStBl II 1993, 134, unter II.1.b, m.w.N.; vom 28.11.2001 - X R 50/97, BFHE 197, 254, BStBl II 2002, 363, unter 
II.4.a; vom 20.07.2005 - X R 22/02, BFHE 210, 345, BStBl II 2006, 457, unter II.3.d; in BFHE 220, 98, BStBl II 2008, 
471, unter II.2.d, dort klarstellend zu BFH-Urteil in BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 532, unter 1.b, 3. Absatz der 
Gründe; vom 05.06.2008 - IV R 76/05, BFHE 222, 284, BStBl II 2008, 858, unter II.2.b; vom 29.11.2017 - X R 8/16, 
BFHE 260, 224, BStBl II 2018, 426, Rz 48).


36 (c) Die Rechtsauffassung des BFH ist im Schrifttum auf Kritik gestoßen (z.B. Söffing, Finanz-Rundschau --FR-- 1993, 
61; derselbe, FR 2002, 334, 335; Stoschek/Sommerfeld, Deutsches Steuerrecht 2012, 215; Bode in 
Brandis/Heuermann, § 15 EStG Rz 613; Gluth in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 801; Krumm in 
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Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 15 Rz 96; Schmidt/Wacker, EStG, 40. Aufl., § 15 Rz 835). Im Wesentlichen ist 
eingewandt worden, dass die Frage der personellen Verflechtung als eine der Voraussetzungen der 
Betriebsaufspaltung nichts mit der Frage der rechtlichen Selbständigkeit einer Kapitalgesellschaft als juristische 
Person zu tun habe. Abgesehen davon könne die Frage des Durchgriffs durch eine juristische Person auf Seiten des 
Besitz- und des Betriebsunternehmens nur einheitlich beantwortet werden. Aber auch die für die Frage der 
personellen Verflechtung bedeutsamen Einflussmöglichkeiten auf Besitz- und Betriebsunternehmen könnten nur 
nach einheitlichen Maßstäben beurteilt werden.


37 (d) Der erkennende Senat hat im Streitfall nur zu entscheiden, ob er diesen Grundsätzen für den Fall weiterhin folgt, 
dass die Besitzgesellschaft --wie hier die Klägerin als KG-- eine Personengesellschaft ist.


38 (aa) Nach jetziger Auffassung des erkennenden Senats sind jedenfalls in diesem Fall keine sachlichen Gründe für die 
von der bisherigen Rechtsprechung bei der Beantwortung der Frage einer personellen Verflechtung vertretene 
Unterscheidung zwischen einer mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am Betriebsunternehmen und 
einer solchen am Besitzunternehmen (hier als Personengesellschaft) ersichtlich. Zu Recht ist der BFH schon bislang 
davon ausgegangen, dass es die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gewährleisten kann, mittelbar über diese 
einen beherrschenden Einfluss auf das Betriebsunternehmen auszuüben (vgl. z.B. BFH-Urteil in BFHE 210, 345, BStBl 
II 2006, 457, unter II.3.d). Denn eine derartige Einflussnahme auf die Betriebsgesellschaft berührt die rechtliche 
Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft, die die mittelbare Beteiligung an der Betriebsgesellschaft vermittelt, nicht. 
Deshalb hat auch der I. Senat des BFH, der eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am 
Besitzunternehmen unter Berufung auf das sog. Durchgriffsverbot als für die Frage einer personellen Verflechtung 
nicht maßgebend angesehen hat, zu Recht der rechtlichen Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft als juristische 
Person hinsichtlich des Einflusses über eine Kapitalgesellschaft auf das Betriebsunternehmen keine Bedeutung 
beigemessen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 114, 98, BStBl II 1975, 112). Wenn jedoch die Herrschaft über das 
Betriebsunternehmen nicht auf einer unmittelbaren Beteiligung beruhen muss, sondern auch mittelbar über eine 
Kapitalgesellschaft als Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden kann, muss dies auch für eine mittelbare 
Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an dem Besitzunternehmen jedenfalls insoweit gelten, als dieses eine 
Personengesellschaft ist. Denn für die personelle Verflechtung von Besitz- und Betriebsunternehmen kommt es --wie 
oben bereits ausgeführt-- allein darauf an, ob eine Person oder Personengruppe beide Unternehmen in der Weise 
beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Unternehmen einen einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen 
durchzusetzen. Für die personelle Verflechtung ist entscheidend, dass die Geschicke des Besitzunternehmens in den 
wesentlichen Fragen durch die Person oder Personengruppe bestimmt werden, die auch hinter dem 
Betriebsunternehmen steht (z.B. BFH-Urteil in BFHE 269, 149, BStBl II 2020, 710, Rz 27). Die mittelbare Beteiligung 
über eine Kapitalgesellschaft kann jedoch sowohl im Fall des Betriebs- als auch des Besitzunternehmens --jedenfalls 
wenn Letzteres eine Personengesellschaft ist-- einer Person oder Personengruppe eine entsprechende Stellung 
vermitteln, ohne dass dadurch die rechtliche Selbständigkeit der betreffenden Kapitalgesellschaft berührt wird. Die 
Frage des Durchgriffs durch eine Kapitalgesellschaft ist deshalb jedenfalls in der vom erkennenden Senat zu 
entscheidenden Fallkonstellation für die Frage der Beherrschung eines Unternehmens --sowohl in Gestalt eines 
Betriebs- als auch in Gestalt eines Besitzunternehmens-- gleichermaßen ohne Bedeutung (vgl. auch Söffing, FR 2002, 
334, 335). Danach ist zur Beurteilung einer personellen Verflechtung die mittelbare Beteiligung über eine 
Kapitalgesellschaft an einer Besitz-Personengesellschaft gleich zu behandeln mit einer mittelbaren Beteiligung über 
eine Kapitalgesellschaft an einer Betriebsgesellschaft (im Streitfall ebenfalls eine Personengesellschaft). Der 
erkennende Senat hält deshalb nicht mehr an seiner früheren Rechtsauffassung fest, dass eine Beteiligung der an der 
Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitz-Personengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine 
Kapitalgesellschaft besteht, keine personelle Verflechtung begründen kann. Vielmehr kann in diesem Fall (auch) die 
Herrschaft über das Besitzunternehmen mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit eine personelle 
Verflechtung begründet werden.


39 (bb) Der III. Senat des BFH hat auf Anfrage des erkennenden Senats mitgeteilt, dass er dem neuen Ansatz des 
IV. Senats folge und an seiner bisherigen und auf den IV. Senat gestützten Rechtsprechung nicht mehr festhalte.
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40 Der I. Senat des BFH hat mitgeteilt, dass seine Rechtsprechung der vom erkennenden Senat beabsichtigten 
Rechtsprechungsänderung nicht entgegenstehe. Zur Begründung hat der I. Senat u.a. ausgeführt, dass sich die 
Divergenzanfrage des erkennenden Senats auf die Rechtsprechung des I. Senats zur Konstellation der 
"kapitalistischen" Betriebsaufspaltung beziehe, bei der das Besitzunternehmen, dessen Gewerbesteuer in Rede stehe, 
eine Kapitalgesellschaft sei. Nach Auffassung des I. Senats --in Bezug genommen werden die BFH-Urteile in BFHE 
129, 57, BStBl II 1980, 77, in BFHE 148, 272, BStBl II 1987, 117 und vom 28.01.2015 - I R 20/14-- könnten einer 
Kapitalgesellschaft als Besitzunternehmen weder die von ihren Gesellschaftern gehaltenen Anteile an der Betriebs-
GmbH noch die mit diesem Anteilsbesitz verbundene Beherrschungsfunktion "zugerechnet" werden. Dem liege ein 
aus dem Trennungsprinzip abzuleitendes "Durchgriffsverbot" zugrunde, das es nicht zulasse, im Rahmen der 
Besteuerung der Besitz-Kapitalgesellschaft für die Frage, ob ein einheitlicher Geschäfts- und Betätigungswille 
hinsichtlich der Tätigkeit der Betriebsgesellschaft bestehe, auf die Anteilsinhaberschaft bzw. Einflussmöglichkeiten 
der Gesellschafter der Besitz-Kapitalgesellschaft abzustellen. Aus dieser Rechtsprechung habe der IV. Senat in der 
Vergangenheit (z.B. BFH-Urteil in BFHE 169, 231, BStBl II 1993, 134) für Konstellationen der Betriebsaufspaltung mit 
Mitunternehmerschaften als Besitzunternehmen abgeleitet, eine Beteiligung der an dem Betriebsunternehmen 
beteiligten Gesellschafter an der Besitzgesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft bestehe, 
könne nicht zu einer personellen Verflechtung führen. Einer Rechtsprechungsänderung für den hier vorliegenden Fall 
einer KG als Besitzunternehmen stehe jedoch das vom I. Senat für die "kapitalistische" Betriebsaufspaltung 
postulierte "Durchgriffsverbot" nicht entgegen. Denn die Zurechnung der von den mittelbar über die Komplementär-
GmbH an der Besitz-KG beteiligten Gesellschaftern gehaltenen Beteiligungen an dem Betriebsunternehmen berühre 
nicht die steuerrechtliche Sphäre der zwischengeschalteten Komplementär-GmbH. Es gehe ausschließlich um die 
Feststellung des einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillens der hinter der Klägerin als KG (deren 
Gewerbesteuer allein im Streit sei) stehenden Personen. Die Situation eines "Durchgriffs", d.h. die Berücksichtigung 
der Verhältnisse der Gesellschafter bei der Besteuerung einer Kapitalgesellschaft, liege folglich nicht vor.


41 Der erkennende Senat braucht nicht zu entscheiden, ob er sich dieser Beurteilung anschließen könnte. Selbst wenn 
man die Auffassung des I. Senats teilen würde, wäre nach den Maßstäben des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes keine 
Gleichbehandlung einer Personengesellschaft als Besitzgesellschaft geboten. Der in dem BVerfG-Urteil in BVerfGE 
13, 331 (unter III.3.) ausgeführte und vom I. Senat des BFH in seinem Urteil in BFHE 129, 57, BStBl II 1980, 77 (unter 
1.c) aufgegriffene Gedanke, dass es zum Wesen juristischer Personen wie der GmbH und der AG gehöre, dass diese 
Kapitalgesellschaften mit ihrer Verselbständigung gegen "Durchgriffe" auf Tatbestände im Kreis oder in der Person 
ihrer Gesellschafter grundsätzlich abgeschirmt seien, greift jedenfalls im Fall einer Personengesellschaft als 
Besitzgesellschaft nicht.


42 (e) Schon nach den bislang gültigen Maßstäben sind bei dem mehrheitlich (zu 50,7 %) an der Klägerin als 
Personengesellschaft beteiligten Kommanditisten A bzw. --nach dem Tod des A-- dem mehrheitlich (zu 50,42 %) an 
der Klägerin beteiligten Kommanditisten B hinsichtlich der Frage der Herrschaft dieser Personen über die M-KG als 
Betriebsgesellschaft ihre jeweils mehrheitlichen Beteiligungen (A: 90 %; B: 64 %) an der H-GmbH zu berücksichtigen, 
und zwar sowohl hinsichtlich der Beteiligung der H-GmbH als alleiniger Kommanditistin der M-KG als auch --anders 
als das FG unter Hinweis auf das Durchgriffsverbot meint-- hinsichtlich der 100 %-igen Beteiligung der H-GmbH an 
der Komplementärin der M-KG (V-GmbH). Wenn die Herrschaft über die Betriebsgesellschaft auch mittelbar über eine 
Beteiligungsgesellschaft ausgeübt werden kann, steht nämlich der Annahme einer Beherrschung der 
Betriebsgesellschaft auch nicht entgegen, dass die Beteiligungsgesellschaft ihrerseits an einer Kapitalgesellschaft 
als Komplementärin der Betriebsgesellschaft beteiligt ist. Auch in dieser Situation wird die rechtliche Selbständigkeit 
einer Kapitalgesellschaft durch die Annahme, auf diese Weise könne beherrschender Einfluss auf die 
Betriebsgesellschaft ausgeübt werden, nicht berührt. Gleiches gilt, wenn man für die Zeit nach dem Tod des A auf die 
insgesamt zu 100 % als Kommanditisten an der Klägerin und als Gesellschafter der H-GmbH beteiligte 
Personengruppe (neben B der C zu 29,44 % und der D zu 20,14 % an der Klägerin, wobei C und D jeweils auch zu 
18 % an der H-GmbH beteiligt waren) abstellt.


43
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Soweit A bzw. B --neben ihrer Stellung als Kommanditisten der Klägerin-- zugleich über ihre Beteiligung an der BV-
GmbH (A zu 100 %; B zu 60 %) als alleinige und allein zur Geschäftsführung befugte Komplementärin der Klägerin 
auch mittelbar an der Klägerin als Besitzgesellschaft beteiligt waren, sind nach den nunmehr zugrunde gelegten 
Maßstäben in den Streitjahren bei diesen Personen für die Beurteilung einer personellen Verflechtung von Besitz- 
und Betriebsunternehmen auch ihre mittelbaren Beteiligungen über die BV-GmbH an der Klägerin zu 
berücksichtigen. Gleiches gilt, wenn man für die Zeit nach dem Tod des A auf die insgesamt zu 100 % sowohl als 
Kommanditisten an der Klägerin als auch als Gesellschafter an deren Komplementär-GmbH (BV-GmbH) beteiligte 
Personengruppe (als Kommanditisten neben B der C zu 29,44 % und der D zu 20,14 %, wobei C und D jeweils zu 
20 % auch an der BV-GmbH beteiligt waren) abstellt.


44 (3) Ausgehend hiervon haben im Streitfall die Beteiligungsverhältnisse bezogen auf A bzw. nach dessen Tod 
jedenfalls bezogen auf die aus B, C und D bestehende Personengruppe zur Beherrschungsidentität hinsichtlich der 
Klägerin und der M-KG geführt.


45 (a) Nach den vorgenannten Maßstäben konnten diese Personen zum einen auf die M-KG als Betriebsgesellschaft über 
ihre Mehrheitsbeteiligung an der H-GmbH, die ihrerseits zu 100 % sowohl als Kommanditistin an der M-KG als auch 
als Gesellschafterin an der V-GmbH als Komplementärin der M-KG beteiligt war, maßgeblichen Einfluss nehmen. Als 
alleinige Kommanditistin des Betriebsunternehmens und alleinige Gesellschafterin von deren Komplementärin 
(V-GmbH) konnte die H-GmbH auch die Entscheidungen über eine Auflösung des hinsichtlich der hier wesentlichen 
Betriebsgrundlage ("Grundstück") bestehenden Nutzungsüberlassungsvertrags und alle Geschäfte der laufenden 
Verwaltung des vermieteten, die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsguts beherrschen. A als 
Mehrheitsgesellschafter bzw. nach dessen Tod B, C und D als alleinige Gesellschafter der H-GmbH konnten 
wiederum beherrschenden Einfluss auf die H-GmbH ausüben und damit mittelbar die maßgeblichen Entscheidungen 
bei der M-KG beherrschen. Dabei konnten A bzw. die genannte Personengruppe die den Gesellschaftsvertrag oder die 
Auflösung der H-GmbH betreffenden Gesellschafterbeschlüsse bestimmen, da sie --wie nach den 
Gesellschaftsvertrag (auch) der H-GmbH erforderlich-- über mehr als 75 % aller vorhandenen Stimmen verfügten. 
Insoweit konnte auch die Beteiligungsstruktur auf Seiten der Betriebsgesellschaft nicht gegen den Willen der 
genannten Personen verändert werden. Letzteres ist zwar für die Annahme einer personellen Verflechtung nicht 
erforderlich, kann jedoch als ein zusätzliches Indiz für eine solche Verflechtung gewertet werden.


46 (b) Zum anderen konnten der A bzw. in der Zeit nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe 
auch auf die Klägerin als Besitzgesellschaft beherrschenden Einfluss nehmen. Einerseits waren A zu 50,7 % bzw. 
nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe zu 100 % als Kommanditisten an der Klägerin 
beteiligt. Andererseits waren A bzw. nach dessen Tod die aus B, C und D bestehende Personengruppe zu 100 % an 
der BV-GmbH als Komplementärin der Klägerin beteiligt. Insoweit konnten diese Personen auch auf die Klägerin als 
Besitzgesellschaft maßgeblichen Einfluss nehmen. Mangels entgegenstehender Feststellungen des FG schließt dies 
im Streitfall auch die Entscheidungen über eine Auflösung des hinsichtlich der hier wesentlichen Betriebsgrundlage 
("Grundstück") bestehenden Nutzungsüberlassungsvertrags und alle Geschäfte der laufenden Verwaltung des 
vermieteten, die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsguts ein. Dabei konnten A bzw. die genannte 
Personengruppe auch die den Gesellschaftsvertrag oder die Auflösung der BV-GmbH betreffenden 
Gesellschafterbeschlüsse bestimmen, da sie --wie nach dem Gesellschaftsvertrag (auch) der BV-GmbH erforderlich-- 
auch hier über mehr als 75 % aller vorhandenen Stimmen verfügten. Insoweit konnte die Beteiligungsstruktur auf 
Seiten der Besitzgesellschaft nicht gegen den Willen der genannten Personen verändert werden. Auch Letzteres ist 
zwar für die Annahme einer personellen Verflechtung nicht erforderlich, kann jedoch als ein zusätzliches Indiz für 
eine solche Verflechtung verstanden werden.


47 (c) Umstände, die trotz der mehrheitlichen Beteiligungen der genannten Person bzw. Personengruppe gegen eine 
Beherrschungsidentität sprechen könnten, hat das FG nicht festgestellt.
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48 (d) Unter den im Streitfall vorliegenden Umständen ist deshalb davon auszugehen, dass in den Streitjahren die 
Geschicke des Besitzunternehmens (Klägerin) in den wesentlichen Fragen durch die Person bzw. Personen bestimmt 
wurden, die auch hinter dem Betriebsunternehmen (M-KG) standen.


49 5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.
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Urteil vom 16. Dezember 2021, VI R 28/19 
Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich an Sonn-, Feiertagen oder zur Nachtzeit geleistete Arbeit


ECLI:DE:BFH:2021:U.161221.VIR28.19.0


BFH VI. Senat


EStG § 3b , BGB § 611 , EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 , EStG VZ 2015 , ArbZG 


vorgehend FG Düsseldorf, 11. Juli 2019, Az: 14 K 1653/17 L


Leitsätze


1. Tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist jede zu den begünstigten Zeiten tatsächlich im 
Arbeitgeberinteresse ausgeübte Tätigkeit des Arbeitnehmers, für die er einen Anspruch auf Grundlohn hat.


2. Die arbeitszeitrechtliche Einordnung der Tätigkeit nach dem Arbeitszeitgesetz ist für die Auslegung des Begriffs der 
tatsächlich geleisteten Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit i.S. von § 3b Abs. 1 EStG ohne Bedeutung.


3. Eine konkret (individuell) belastende Tätigkeit des Arbeitnehmers verlangt § 3b EStG für die Steuerfreiheit von 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschlägen nicht. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer 
eine grundlohnbewehrte Tätigkeit tatsächlich zu den begünstigten Zeiten ausübt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 11.07.2019 - 14 K 1653/17 L wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob im Zusammenhang mit Hin- und Rückfahrten zu Auswärtsspielen an Profisportler und 
Mannschaftsbetreuer geleistete Zahlungen vollumfänglich als steuerfreie Zuschläge i.S. des § 3b Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu behandeln sind.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, nimmt mit einer Mannschaft am Spielbetrieb einer 
deutschen Profiliga teil. Hierzu hat sie Berufssportler und Mannschaftsbetreuer angestellt. Diese sind ausweislich ihrer 
Arbeitsverträge u.a. verpflichtet, an Reisen (zu Auswärtsspielen), für die der Arbeitgeber auch das zu benutzende 
Verkehrsmittel bestimmt, teilzunehmen. Für ihre Tätigkeit erhalten Spieler und Betreuer einen monatlichen 
Grundlohn. Zusätzlich erhalten sie --ausweislich der jeweiligen Vergütungsvereinbarungen bezogen auf den aus dem 
Grundlohn errechneten Bruttostundenlohn-- monatliche Zuschläge für tatsächlich geleistete und nachgewiesene 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit in gesetzlich zulässiger Höhe.


3 Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung für den Streitzeitraum (01.05.2012 bis 31.10.2015) vertrat der Beklagte und 
Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die Auffassung, dass für die Beförderungszeiten zu Auswärtsspielen, soweit 
diese nicht mit belastenden Tätigkeiten verbunden seien (bloßer Zeitaufwand im Mannschaftsbus), keine steuerfreien 
Zuschläge geleistet werden könnten. Der auf den bloßen Zeitaufwand der Spieler und Betreuer im Mannschaftsbus 
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entfallende Teil der Zuschläge sei daher nachzuversteuern. Im Einvernehmen mit der Klägerin bemaß das FA den 
Anteil der nachzuversteuernden Beträge mit 15 % der steuerfrei geleisteten Zuschläge. Die Klägerin beantragte, die 
darauf entfallende Lohnsteuer nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zu pauschalieren. Daraufhin forderte das FA mit 
Bescheid vom 18.05.2016 Lohnsteuer zuzüglich Nebenabgaben in Höhe von insgesamt 58.094,74 € nach.


4 Gegen den Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid erhob die Klägerin nach erfolglosem Vorverfahren Klage, der das 
Finanzgericht (FG) aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1662 veröffentlichten Gründen stattgab.


5 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


6 Es beantragt,
das Urteil des FG Düsseldorf vom 11.07.2019 - 14 K 1653/17 L aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


8 II. Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG 
hat zu Recht entschieden, dass es sich bei den von der Klägerin ausgezahlten Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeit auch insoweit um gemäß § 3b EStG steuerfreien Arbeitslohn handelt, als die streitigen Zuschläge auf 
Reisezeiten im Zusammenhang mit Hin- und Rückfahrten zu Auswärtsterminen entfallen.


9 1. Nach § 3b Abs. 1 EStG sind Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben 
dem Grundlohn gezahlt werden, steuerfrei, soweit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht übersteigen.


10 a) Nach Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 dieser Vorschrift ist Grundlohn der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei 
der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zusteht. Der laufende 
Arbeitslohn ist, wie sich aus § 39b EStG ergibt, von sonstigen Bezügen abzugrenzen. Laufender Arbeitslohn ist das 
dem Arbeitnehmer regelmäßig zufließende Arbeitsentgelt (Monatsgehalt, Wochen- oder Tageslohn, 
Überstundenvergütung, laufend gezahlte Zulagen oder Zuschläge und geldwerte Vorteile aus regelmäßigen 
Sachbezügen); er ist in einen Stundenlohn umzurechnen (Senatsurteil vom 09.06.2021 - VI R 16/19, BStBl II 2021, 
936, m.w.N.).


11 b) Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist weiter, dass die Zuschläge neben dem Grundlohn geleistet werden; sie 
dürfen nicht Teil einer einheitlichen Entlohnung für die gesamte, auch an Sonn- und Feiertagen oder nachts 
geleistete Tätigkeit sein. Hierfür ist regelmäßig erforderlich, dass in dem Arbeitsvertrag zwischen der 
Grundvergütung und den Erschwerniszuschlägen unterschieden und ein Bezug zwischen der zu leistenden 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit und der Lohnhöhe hergestellt ist (Senatsurteil in BStBl II 2021, 936, Rz 20, 
m.w.N.). Zuschläge können daher nach § 3b EStG nur steuerfrei geleistet werden, wenn und soweit der Arbeitnehmer 
für die zuschlagsbewehrte Tätigkeit auch Anspruch auf Grundlohn hat. Denn es muss sich objektiv um ein 
zusätzliches Entgelt (neben dem Grundlohn) für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit handeln (Senatsurteil vom 
15.02.2017 - VI R 30/16, BFHE 257, 96, BStBl II 2017, 644, Rz 16, m.w.N.).
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12 c) Darüber hinaus muss die Zahlung des Zuschlags zweckbestimmt erfolgen. Die Steuerbefreiung setzt daher voraus, 
dass die neben dem Grundlohn gewährten Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit gezahlt worden sind (Senatsurteil in BStBl II 2021, 936, Rz 21, m.w.N.). Denn durch die Steuerfreiheit soll 
dem Arbeitnehmer ein finanzieller Ausgleich für die besonderen Erschwernisse und Belastungen der mit Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit verbundenen Arbeitszeiten, die den biologischen und kulturellen Lebensrhythmus 
stören, gewährt werden (Senatsurteil vom 15.09.2011 - VI R 6/09, BFHE 235, 252, BStBl II 2012, 144, Rz 13, m.w.N.); 
§ 3b EStG begünstigt das (zusätzliche) Entgelt "für" die Arbeit zu besonders ungünstigen Zeiten (Senatsbeschluss 
vom 27.05.2009 - VI B 69/08, BFHE 225, 137, BStBl II 2009, 730).


13 aa) Zur tatsächlich geleisteten Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit i.S. von § 3b Abs. 1 EStG zählt nicht nur die 
eigentliche, arbeitsvertraglich geschuldete (Berufs-)Tätigkeit des Arbeitnehmers, sondern auch jede vom Arbeitgeber 
zu den begünstigten Zeiten verlangte sonstige Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen Tätigkeit des 
Arbeitnehmers oder der Art und Weise ihrer Erbringung unmittelbar zusammenhängt. Tatsächlich geleistete 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist daher jede zu den begünstigten Zeiten tatsächlich im Arbeitgeberinteresse 
ausgeübte Tätigkeit des Arbeitnehmers, für die er einen Anspruch auf Grundlohn hat, und damit beispielsweise auch 
das bloße Bereithalten einer tatsächlichen Arbeitsleistung i.S. von § 3b EStG, wenn gerade dieses arbeitsvertraglich 
geschuldet ist (Senatsurteil vom 27.08.2002 - VI R 64/96, BFHE 200, 240, BStBl II 2002, 883).


14 bb) Ohne Bedeutung für die Auslegung des Begriffs der tatsächlich geleisteten Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit i.S. von § 3b Abs. 1 EStG ist hingegen --wie das FG zutreffend entschieden hat-- die arbeitszeitrechtliche 
Einordnung der Tätigkeit nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Das ArbZG soll nach § 1 Nr. 1 ArbZG in erster Linie der 
Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer dienen. Die Herausnahme bestimmter Zeiten aus der 
Arbeitszeit im Sinne des gesetzlichen Arbeitszeitschutzrechts schließt es folglich nicht aus, die zu diesen Zeiten vom 
Arbeitnehmer de facto erbrachten Arbeitsleistungen als tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
i.S. von § 3b Abs. 1 EStG zu qualifizieren. Anderenfalls würde sich der durch das ArbZG bezweckte Schutz der 
Arbeitnehmer geradezu in sein Gegenteil verkehren.


15 d) Zudem erfordert die Steuerfreiheit der Zuschläge grundsätzlich Einzelaufstellungen der tatsächlich erbrachten 
Arbeitsstunden an Sonn- und Feiertagen oder zur Nachtzeit. Dadurch soll von vornherein gewährleistet werden, dass 
ausschließlich Zuschläge steuerfrei bleiben, bei denen betragsmäßig genau feststeht, dass sie nur für die Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt werden und keine allgemeinen Gegenleistungen für die Arbeitsleistung 
darstellen. Hieran fehlt es, wenn die Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit lediglich allgemein abgegolten wird, da 
hierdurch weder eine Zurechnung der Sache nach (tatsächlich geleistete Arbeit während begünstigter Zeiten) noch 
der Höhe nach (Steuerfreistellung nur nach %-Sätzen des Grundlohns) möglich ist (Senatsurteil in BStBl II 2021, 936, 
Rz 21, m.w.N.).


16 2. Nach diesen Maßstäben ist die Vorentscheidung von Rechts wegen nicht zu beanstanden.


17 a) Die Klägerin hat die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit ihren Arbeitnehmern neben dem 
Grundlohn und damit neben dem laufenden Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden 
regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zustand, geleistet. Denn die Arbeitnehmer der 
Klägerin hatten auch während der Fahrzeiten zu den Auswärtsterminen einen Anspruch auf den arbeitsvertraglich 
zugesagten Grundlohn.


18 aa) Zu den "versprochenen Diensten" i.S. von § 611 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zählt ausweislich der 
vorliegenden Arbeitsverträge im Streitfall nicht nur die eigentliche berufliche Tätigkeit der Spieler und Betreuer 
(Teilnahme am Spielbetrieb/Training/Betreuung der Spieler), sondern jede vom Arbeitgeber verlangte sonstige 
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Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbringung unmittelbar 
zusammenhängt. Hierzu gehört nach den Arbeitsverträgen insbesondere die Beteiligung an Reisen des Arbeitgebers, 
für die dieser auch das zu benutzende Verkehrsmittel bestimmt. "Arbeit" als Leistung der versprochenen Dienste i.S. 
von § 611 Abs. 1 BGB ist jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses dient (ständige 
Rechtsprechung, z.B. Urteil des Bundesarbeitsgerichts --BAG-- vom 17.10.2018 - 5 AZR 553/17, BAGE 164, 57, Rz 13, 
m.w.N.). Folglich gehört auch die Fahrt (An- und Abreise) zu einer auswärtigen Arbeitsstelle zu den vertraglichen 
Hauptleistungspflichten, wenn der Arbeitnehmer seine (eigentliche) Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu erbringen 
hat. Ob Fahrtantritt und -ende vom Betrieb des Arbeitgebers oder von der Wohnung des Arbeitnehmers aus erfolgen, 
ist insoweit unerheblich (BAG-Urteil in BAGE 164, 57, Rz 14, m.w.N.). Derartige Reisen sind fremdnützig und damit 
jedenfalls dann (tatsächlich geleistete) Arbeit, wenn sie --wie im Streitfall-- ausschließlich im Interesse des 
Arbeitgebers erfolgen und in untrennbarem Zusammenhang mit der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung 
stehen.


19 bb) Unerheblich für die Vergütungspflicht von Reisezeiten ist --wie oben ausgeführt-- deren arbeitszeitrechtliche 
Einordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG. Denn die Qualifikation einer bestimmten Zeitspanne als Arbeitszeit im 
Sinne des gesetzlichen Arbeitszeitschutzrechts führt nicht zwingend zu einer Vergütungspflicht, wie umgekehrt die 
Herausnahme bestimmter Zeiten aus der Arbeitszeit nicht die Vergütungspflicht ausschließen muss (BAG-Urteil in 
BAGE 164, 57, Rz 16, m.w.N.).


20 b) Ebenfalls hat die Klägerin die streitbefangenen Zuschläge (zweckbestimmt) für tatsächlich an Sonn- und 
Feiertagen und zur Nachtzeit geleistete Arbeit gezahlt. Denn Spieler und Betreuer haben die Zuschläge nur erhalten, 
wenn und soweit sie an den Reisen zu den Auswärtsspielen teilgenommen haben.


21 aa) Dies gilt entgegen der Auffassung des FA auch, soweit die Zuschläge auf "passive" Fahrzeiten im Mannschaftsbus 
entfallen. Unerheblich ist diesbezüglich, ob sich die Reisezeiten im Mannschaftsbus für Spieler und Betreuer 
vorliegend als individuell belastende Tätigkeit darstellen. Eine konkret (individuell) belastende Tätigkeit verlangt das 
Gesetz für die Steuerfreiheit von Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschlägen in § 3b EStG --entgegen der 
Auffassung des FA-- nicht. Vielmehr schöpft es den steuerlichen Entlastungsgrund --den Ausgleich für die 
besonderen Erschwernisse und Belastungen (Störung des biologischen und kulturellen Lebensrhythmus) der mit 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit verbundenen Arbeitszeiten-- abstrakt-generell und typisierend aus dem 
Umstand, dass der Dienst zu den dort genannten Zeiten geleistet und dies als in besonderer Weise belastend 
erachtet wird. Erforderlich, aber auch ausreichend ist daher, dass eine grundlohnbewehrte Tätigkeit --hier die 
gesamte Fahrtätigkeit-- zu den begünstigten Zeiten tatsächlich ausgeübt wird. Ob die zu diesen Zeiten verrichtete 
Tätigkeit den einzelnen Arbeitnehmer in besonderer Weise fordert oder ihm "leicht von der Hand" geht, ist nicht 
entscheidend. Eine dahingehende Unterscheidung wäre im Übrigen auch nicht praktikabel. Denn die Abgrenzung von 
individuell belastenden (steuerbegünstigten) und nicht belastenden (nicht begünstigten) Tätigkeiten des 
Arbeitnehmers während der nach § 3b EStG zuschlagsfähigen Zeiten ist nicht objektivierbar und deshalb weder von 
den Finanzbehörden verlässlich und belastbar zu handhaben noch justiziabel.


22 bb) Eine Beschränkung der Steuerbefreiung für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge auf tatsächlich 
belastende Tätigkeiten während der Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist --anders als das FA meint-- im Gesetz 
nicht angelegt. Weder der Wortlaut noch der Sinn und Zweck der Vorschrift lassen Dahingehendes erkennen. Diese 
Auffassung liegt auch den Lohnsteuer-Richtlinien (LStR) zugrunde. Denn nach R 3b Abs. 6 Satz 2 LStR gelten auch 
zur vereinbarten und vergüteten Arbeitszeit gehörende Waschzeiten, Schichtübergabezeiten und Pausen als 
begünstigte Arbeitszeit i.S. des § 3b EStG, soweit sie in den begünstigten Zeitraum fallen.


23 c) Die Zuschläge waren auch nicht Teil einer einheitlichen Entlohnung für die gesamte, auch an Sonn- und 
Feiertagen oder nachts geleistete Tätigkeit der Sportler und Betreuer. In den Vergütungsvereinbarungen wurde 
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hinreichend zwischen der Grundvergütung und den (steuerfreien) Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit unterschieden. Die Klägerin hat die zu den von § 3b EStG begünstigten Zeiten geleisteten 
Arbeitsstunden zudem ordnungsgemäß aufgezeichnet und nach Maßgabe der jeweiligen Einzelabrechnungen 
ausgezahlt. Dies steht zwischen den Beteiligten nicht in Streit. Der Senat sieht deshalb insoweit von weiteren 
Ausführungen ab.


24 d) Die von der Klägerin steuerfrei gezahlten Zuschläge für geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
übersteigen schließlich nicht die nach § 3b EStG höchstens steuerfrei anwendbaren Prozentsätze. Wird der 
Stundenlohn für die Berechnung der Steuerbefreiung --wie im Streitfall-- mit höchstens 50 € angesetzt, steht es der 
Steuerfreiheit nicht entgegen, wenn der Stundenlohn tatsächlich 50 € überschreitet (s. Schmidt/Levedag, EStG, 
40. Aufl., § 3b Rz 7). Auch dies steht zwischen den Beteiligten nicht in Streit. Der Senat sieht deshalb auch insoweit 
von weiteren Ausführungen ab.


25 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 


(Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 


A. Problem und Ziel 


Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode steht die Finanzpolitik der Bundesregierung wei-
terhin im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Prioritäres Ziel der Bundesregie-
rung bleibt es, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und 
Unternehmen zu unterstützen und den sozialen Zusammenhalt zu wahren. Das Steuerrecht 
dient dabei als ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Stärkung 
der Konjunktur. 


Die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen stellen für eine Vielzahl von Unter-
nehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Belastung dar. Es geht 
darum, die wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie so 
gering wie möglich zu halten. Dazu müssen Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft 
bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen weiterhin unterstützt werden. Das Vierte 
Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei wirtschaftliche, aber auch soziale Maßnahmen, die 
sehr schnell greifen und helfen sollen. 


B. Lösung; Nutzen 


Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie werden beispielsweise Unter-
nehmen gezielt zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit konsequenten Maßnah-
men unterstützt. Zusätzliche Investitionsanreize werden unter anderem mit der Verbesse-
rung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der Verlängerung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie der steuerlichen 
Investitionsfristen gesetzt. Gleichzeitig wird insbesondere die herausragende Leistung der 
Pflegekräfte durch einen steuerfreien Corona-Bonus auch finanziell honoriert. Und auch so 
wichtige Instrumente wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung der Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 
2020 in beratenen Fällen werden noch einmal verlängert. 


Folgende steuerliche Maßnahmen werden umgesetzt: 


– Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in bestimm-
ten Einrichtungen - insbesondere Krankenhäusern - tätige Arbeitnehmer gewährte 
Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise 
werden bis zu einem Betrag von 3 000 Euro steuerfrei gestellt. 


– Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um 
drei Monate bis Ende März 2022 verlängert. 


– Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert. 
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– Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz 
eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens wird um ein Jahr verlängert für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 ange-
schafft oder hergestellt werden. 


– Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 
wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 
dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen 
beiden Jahre. 


– Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die in 
2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert.  


– Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG werden wie bei 
§ 7g EStG um ein weiteres Jahr verlängert. 


– Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere 
drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 
und 2022 verlängert, jedoch in geringerem Umfang. 


Zudem wird der Registerbezug beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt zur Umset-
zung einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission vom Inland auf EU/EWR-Staa-
ten erweitert. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 2 610 - 235 - 3 545 - 4 690 - 2 690 + 440 


Bund - 963 - 75 - 1 215 - 1 521 - 866 + 126 


Länder - 910 - 67 - 1 131 - 1 393 - 788 + 115 


Gemeinden - 737 - 93 - 1 199 - 1 776 - 1 036 + 199 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürgerin-
nen und Bürger. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt zu keiner quantifizierbaren Veränderung des laufenden Erfüllungs-
aufwands für die Wirtschaft.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch die Betragsanhebungen beim Verlustrücktrag entsteht in den Ländern einmalig ge-
ringfügiger, nicht bezifferbarer Umstellungsaufwand. Durch die Ausweitung des Verlust-
rücktrags von einem auf zwei Jahre ist mit zusätzlichem Mehraufwand für die Prüfung der 
Verlustverrechnung und Durchführung der Änderungsveranlagung in Höhe von ca. 
930 000 Euro für die Finanzverwaltungen der Länder zu rechnen. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaß-
nahmen zur Bewältigung der Corona–Krise 


(Viertes Corona–Steuerhilfegesetz) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 20. August 
2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 3 Nummer 11a wird folgende Nummer 11b eingefügt: 


„11b. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der 
Zeit vom 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 2022 an seine Arbeitnehmer 
zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise aufgrund 
bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gewährte Sonderleistungen bis zu ei-
nem Betrag von 3 000 Euro. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die 
Arbeitnehmer in Einrichtungen im Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 11 des Infektionsschutzgesetzes oder § 36 Absatz 1 Nummer 2 oder 
Nummer 7 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind. Die Steuerbefreiung gilt ent-
sprechend für Personen, die in den in Satz 2 genannten Einrichtungen im Rah-
men einer Arbeitnehmerüberlassung oder im Rahmen eines Werk- oder Dienst-
leistungsvertrags eingesetzt werden. Nummer 11a findet auf die Leistungen im 
Sinne der Sätze 1 bis 3 keine Anwendung.“ 


2. Nach § 52 Absatz 4 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 11b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


§ 52 Absatz 35d des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass  
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1. für den Veranlagungszeitraum 2019 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 21. Ka-
lendermonat und an die Stelle des 23. Kalendermonats der 28. Kalendermonat,  


2. für den Veranlagungszeitraum 2020 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 21. Ka-
lendermonat und an die Stelle des 23. Kalendermonats der 29. Kalendermonat, 


3. für den Veranlagungszeitraum 2021 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 19. Ka-
lendermonat und an die Stelle des 23. Kalendermonats der 27. Kalendermonat und 


4. für den Veranlagungszeitraum 2022 an die Stelle des 15. Kalendermonats der 17. Ka-
lendermonat und an die Stelle des 23. Kalendermonats der 25. Kalendermonat 


tritt.“ 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3 Nummer 28a werden die Wörter „vor dem 1. Januar 2022 enden“ durch die Wör-
ter „vor dem 1. April 2022 enden“ ersetzt. 


2. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe „1. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


3. § 10d Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte 
nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 10 000 000 Euro, bei Ehe-
gatten, die nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, bis zu einem Betrag von 
20 000 000 Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen 
Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastun-
gen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). Soweit ein Aus-
gleich nach Satz 1 nicht möglich ist, sind die nach Satz 1 nicht ausgeglichenen negati-
ven Einkünfte vom Gesamtbetrag der Einkünfte des zweiten dem Veranlagungszeit-
raum vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, au-
ßergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen. Dabei wird 
der Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums und des zweiten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen Veranlagungs-
zeitraums um die Begünstigungsbeträge nach § 34a Absatz 3 Satz 1 gemindert. Ist für 
den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder den zweiten dem Ver-
anlagungszeitraum vorangegangenen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbe-
scheid erlassen worden, so ist er insoweit zu ändern, als der Verlustrücktrag zu gewäh-
ren oder zu berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar 
geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für 
den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem die negativen Einkünfte nicht aus-
geglichen werden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung des Ver-
lustrücktrags nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt abzusehen.“ 


4. § 41a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Die Handelsschiffe müssen in einem Seeschiffsregister eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum anwendbar ist, eingetragen sein, die Flagge eines dieser Staaten füh-
ren und zur Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr mit oder zwischen aus-
ländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwischen einem auslän-
dischen Hafen und der Hohen See betrieben werden.“ 


5. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 6 Satz 15 wird die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe „1. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


b) Absatz 14 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 4 werden die Wörter „zwei Jahre“ durch die Wörter „drei Jahre“ ersetzt. 


bb) In Satz 5 werden die Wörter „ein Jahr“ durch die Wörter „zwei Jahre“ ersetzt. 


cc) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die in Satz 4 genannten Fristen verlängern sich um ein Jahr, wenn die Rück-
lage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung 
mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 31. De-
zember 2021 und vor dem 1. Januar 2023 endenden Wirtschaftsjahres aufzu-
lösen wäre.“ 


c) Absatz 16 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 3 werden die Wörter „zum Ende des fünften“ durch die Wörter „zum 
Ende des sechsten“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „zum Ende des vierten“ durch die Wörter „zum 
Ende des fünften“ ersetzt. 


cc) Folgender Satz wird angefügt: 


„Bei in nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2020 endenden 
Wirtschaftsjahren beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen endet die Inves-
titionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum Ende des vierten 
auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres.“ 


d) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: 


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


e) Absatz 40a Satz 3 und 4 wird durch folgenden Satz ersetzt: 


„§ 41a Absatz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] gilt für eine Dauer von 72 Monaten und ist erstmals für laufenden Arbeits-
lohn anzuwenden, der für einen ab dem 1. Juni 2021 endenden Lohnzahlungszeit-
raum gezahlt wird, und für sonstige Bezüge, die ab dem 1. Juni 2021 zufließen.“ 







 - 7 - Bearbeitungsstand: 02.02.2022  16:47 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 000 Euro“ und die Angabe „20 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 
Euro“ ersetzt.  


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


§ 36 Absatz 5b des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass für die Erhebungszeiträume 2019 und 2020 der 21. Kalendermonat, für 
den Erhebungszeitraum 2021 der 19. Kalendermonat und für den Erhebungszeitraum 2022 
der 17. Kalendermonat an die Stelle des 15. Kalendermonats tritt.“ 


Artikel 6 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „31. Mai 2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „31. Oktober 2022“ durch die Angabe „31. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


cc) In Nummer 5 wird die Angabe „31. Mai 2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ und die Angabe „31. Oktober 2022“ durch die Angabe „31. Januar 2023“ 
ersetzt. 
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dd) In Nummer 6 wird die Angabe „31. Mai 2022“ durch die Angabe „31. August 
2022“ ersetzt. 


ee) In Nummer 7 wird die Angabe „31. Oktober 2022“ durch die Angabe „31. Ja-
nuar 2023“ ersetzt. 


ff) In Nummer 8 wird die Angabe „17 Monaten“ durch die Angabe „20 Monaten“ 
ersetzt. 


gg) In Nummer 9 wird die Angabe „22 Monaten“ durch die Angabe „25 Monaten“ 
ersetzt. 


hh) In Nummer 10 wird die Angabe „18 Monate“ durch die Angabe „21 Monate“ 
ersetzt. 


ii) In Nummer 11 wird die Angabe „26 Monate“ durch die Angabe „29 Monate“ 
ersetzt. 


b) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden angefügt: 


„(4) Für den Besteuerungszeitraum 2021 sind die §§ 109, 149, 152 und 233a 
der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vor-
liegenden Gesetzes] geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 
des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 30. Juni 2023. 


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2023 der 30. November 2023. 


3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „sieben Monate“ die Angabe „neun Monate“. 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„des siebten Monats“ die Angabe „des neunten Monats“. 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des letzten Tags des 
Monats Februar 2023 der 30. Juni 2023 und an die Stelle des 31. Juli 2023 
der 30. November 2023. 


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 30. Juni 2023. 


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 
31. Juli 2023 der 30. November 2023. 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
der Angabe „14 Monaten“ die Angabe „18 Monaten“. 


9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
der Angabe „19 Monaten“ die Angabe „23 Monaten“. 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„15 Monate“ die Angabe „19 Monate“.“ 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„23 Monate“ die Angabe „27 Monate“. 
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(5) Für den Besteuerungszeitraum 2022 sind die §§ 109, 149, 152 und 233a 
der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vor-
liegenden Gesetzes] geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 


1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle 
des letzten Tags des Monats Februar 2024 der 30. April 2024. 


2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2024 der 30. September 2024. 


3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle der 
Angabe „sieben Monate“ die Angabe „acht Monate“. 


4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„des siebten Monats“ die Angabe „des achten Monats“. 


5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des letzten Tags des 
Monats Februar 2024 der 30. April 2024 und an die Stelle des 31. Juli 2024 
der 30. September 2024. 


6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
des letzten Tags des Monats Februar 2024 der 30. April 2024. 


7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung tritt an die Stelle des 31. Juli 
2024 der 30. September 2024. 


8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
der Angabe „14 Monaten“ die Angabe „16 Monaten“. 


9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenordnung tritt jeweils an die Stelle 
der Angabe „19 Monaten“ die Angabe „21 Monaten“. 


10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„15 Monate“ die Angabe „17 Monate“. 


11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung tritt an die Stelle der Angabe 
„23 Monate“ die Angabe „25 Monate“.“ 


Artikel 7 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


(3) Die Artikel 2, 5 und 6 treten mit Wirkung vom 31. Mai 2022 in Kraft. 


(4) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Auch zu Beginn des Jahres 2022 steht die Finanzpolitik der Bundesregierung weiterhin im 
Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dabei ist prioritäres Ziel der Bundesregie-
rung, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und Unter-
nehmen zu unterstützen und den sozialen Zusammenhalt zu wahren. Die Bundesregierung 
untermauert dieses Bestreben mit ihrer Steuerpolitik nachdrücklich. Das Steuerrecht dient 
dabei als ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Stärkung der 
Konjunktur.  


Die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen stellen für eine Vielzahl von Unter-
nehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Belastung dar. Es geht 
darum, die wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie so 
gering wie möglich zu halten. Dazu müssen Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft 
bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen weiterhin unterstützt werden. Das Vierte 
Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei wirtschaftliche, aber auch soziale Maßnahmen, die 
sehr schnell greifen und helfen sollen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie werden beispielsweise Unter-
nehmen gezielt zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung mit konsequenten Maßnah-
men unterstützt. Zusätzliche Investitionsanreize werden unter anderem mit der Verbesse-
rung der Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der Verlängerung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie der steuerlichen 
Investitionsfristen gesetzt. Gleichzeitig wird insbesondere die herausragende Leistung der 
Pflegekräfte durch einen steuerfreien Corona-Bonus auch finanziell honoriert. Und auch so 
wichtige Instrumente wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung der Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen 2020 in beratenen Fällen werden noch einmal verlängert. Daran anknüpfend werden 
auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, um für alle Beteiligten Planungs-
sicherheit zu schaffen. 


Folgende steuerliche Maßnahmen werden umgesetzt: 


– Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in bestimm-
ten Einrichtungen - insbesondere Krankenhäusern - tätige Arbeitnehmer gewährte 
Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise 
werden bis zu einem Betrag von 3 000 Euro steuerfrei gestellt.  


– Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um 
drei Monate bis Ende März 2022 verlängert. 


– Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert. 


– Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz 
eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
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Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022  
angeschafft oder hergestellt werden. 


– Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 
wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 
dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen 
beiden Jahre. 


– Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die in 
2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert.  


– Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG werden wie bei 
§ 7g EStG um ein weiteres Jahr verlängert. 


– Die Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 
EStG wird abgeschafft. 


– Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere 
drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 
und 2022 verlängert, jedoch in geringerem Umfang. 


Zudem wird der Registerbezug beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt zur Umset-
zung einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission vom Inland auf EU/EWR-Staa-
ten erweitert. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1 bis 4) aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative des Grundgeset-
zes (GG), da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 5) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative 
GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Artikel 5 
des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes 
ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Gemeinde belegenen 
Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und der Gewerbeertrag 
einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass für die Festsetzung von 
nachträglichen Gewerbesteuer-Vorauszahlungen bundeseinheitliche Regelungen beste-
hen. 


Für die Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 6) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG.] 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem steuerliche Hilfs-
maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vorgesehen sind. Es betrifft damit 
den Indikatorenbereich 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - Gute Investitionsbedingun-
gen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
- Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern).  


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


2022 2023 2024 2025 2026


1 § 3 Nr. 28a EStG Insg. . . . . . .


GewSt . . . . . .


ESt . . . . . .


LSt . . . . . .


KSt . . . . . .


SolZ . . . . . .


2 § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG Insg. - 980 . - 785 - 195 . .


ESt - 975 . - 780 - 195 . .


SolZ - 5 . - 5 . . .


Bund - 419 . - 337 - 83 . .


ESt - 414 . - 332 - 83 . .


SolZ - 5 . - 5 . . .


Länder - 415 . - 331 - 83 . .


ESt - 415 . - 331 - 83 . .


Gem. - 146 . - 117 - 29 . .


ESt - 146 . - 117 - 29 . .


3 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 1.455 - 235 - 2.690 - 4.345 - 2.575 + 500


GewSt - 565 - 90 - 1.040 - 1.680 - 995 + 195


ESt - 470 - 75 - 870 - 1.400 - 830 + 160


KSt - 375 - 60 - 695 - 1.125 - 665 + 130


SolZ - 45 - 10 - 85 - 140 - 85 + 15


Bund - 453 - 75 - 841 - 1.359 - 807 + 155


GewSt - 20 - 3 - 38 - 61 - 36 + 7


ESt - 200 - 32 - 370 - 595 - 353 + 68


KSt - 188 - 30 - 348 - 563 - 333 + 65


SolZ - 45 - 10 - 85 - 140 - 85 + 15


Länder - 415 - 67 - 769 - 1.242 - 735 + 143


GewSt - 29 - 5 - 53 - 85 - 51 + 10


ESt - 199 - 32 - 369 - 595 - 352 + 68


KSt - 187 - 30 - 347 - 562 - 332 + 65


Gem. - 587 - 93 - 1.080 - 1.744 - 1.033 + 202


GewSt - 516 - 82 - 949 - 1.534 - 908 + 178


ESt - 71 - 11 - 131 - 210 - 125 + 24


4 § 10d Abs. 1 EStG Insg. - 175 . - 70 - 150 - 115 - 60


ESt - 25 . - 10 - 20 - 20 - 20


KSt - 140 . - 55 - 120 - 90 - 40


SolZ - 10 . - 5 - 10 - 5 .


Bund - 91 . - 37 - 79 - 59 - 29


ESt - 11 . - 4 - 9 - 9 - 9


KSt - 70 . - 28 - 60 - 45 - 20


SolZ - 10 . - 5 - 10 - 5 .


Länder - 80 . - 31 - 68 - 53 - 28


ESt - 10 . - 4 - 8 - 8 - 8


KSt - 70 . - 27 - 60 - 45 - 20


Gem. - 4 . - 2 - 3 - 3 - 3


ESt - 4 . - 2 - 3 - 3 - 3


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


Verlängerung der begrenzten und befristeten 


Steuerfreiheit für Arbeitgeberzuschüsse zum 


Kurzarbeitergeld für Lohnzahlungszeiträume 


um 3 Monate bis zum 31. März 2022.


Verlängerung der Pauschale für die 


betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der 


häuslichen Wohnung (Homeoffice-Pauschale) 


bis zum 31. Dezember 2022 


Verlängerung der degressiven Abschreibung 


iin Höhe des 2,5-fachen der linearen 


Abschreibung, maximal 25% für bewegliche 


Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 


vor dem 1. Januar 2023 angeschafft oder 


hergestellt worden sind


Befristete Verlängerung der erweiterten 


Verlustverrechnung bis Ende 2023 und 


unbefristete Ausweitung des Verlustrücktrags 


auf die zwei unmittelbar vorangegangenen 


Veranlagungszeiträume 
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für Bürgerin-
nen und Bürger. 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Der Gesetzentwurf führt zu keiner quantifizierbaren Veränderung des laufenden Erfüllungs-
aufwandes für die Wirtschaft. 


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch die Betragsanhebungen beim Verlustrücktrag entsteht in den Ländern einmalig ge-
ringfügiger, nicht bezifferbarer Umstellungsaufwand. Durch die Ausweitung des Verlust-
rücktrags von einem auf zwei Jahre ist mit zusätzlichem Mehraufwand für die Prüfung der 
Verlustverrechnung und Durchführung der Änderungsveranlagung in Höhe von ca. 
930 000 Euro für die Finanzverwaltungen der Länder zu rechnen. Die weiteren Änderungen 
verursachen nicht quantifizierbare, teilweise gegenläufige Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand der Steuerverwaltung: So vergrößert sich durch das Beibehalten des Wahl-
rechts der Gestaltungsspielraum durch nachträgliche Wahlrechtsänderungen und könnte 
zusätzlichen Aufwand verursachen. Da sich der Steuerpflichtige aber insgesamt und nicht 
mehr teilweise für die Anwendung des Verlustrücktrags entscheiden kann, werden Ände-
rungsveranlagungen wegen der Höhe des Verlustrücktrags und ggf. Rechtsbehelfe ent-
behrlich. 


2022 2023 2024 2025 2026


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.


Nr.
Maßnahme


Steuerart / 


Gebietskör- 


perschaft


Volle 


Jahres- 


wirkung¹


Kassenjahr


5 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 2.610 - 235 - 3.545 - 4.690 - 2.690 + 440


GewSt - 565 - 90 - 1.040 - 1.680 - 995 + 195


ESt - 1.470 - 75 - 1.660 - 1.615 - 850 + 140


LSt . . . . . .


KSt - 515 - 60 - 750 - 1.245 - 755 + 90


SolZ - 60 - 10 - 95 - 150 - 90 + 15


Bund - 963 - 75 - 1.215 - 1.521 - 866 + 126


GewSt - 20 - 3 - 38 - 61 - 36 + 7


ESt - 625 - 32 - 706 - 687 - 362 + 59


LSt . . . . . .


KSt - 258 - 30 - 376 - 623 - 378 + 45


SolZ - 60 - 10 - 95 - 150 - 90 + 15


Länder - 910 - 67 - 1.131 - 1.393 - 788 + 115


GewSt - 29 - 5 - 53 - 85 - 51 + 10


ESt - 624 - 32 - 704 - 686 - 360 + 60


LSt . . . . . .


KSt - 257 - 30 - 374 - 622 - 377 + 45


Gem. - 737 - 93 - 1.199 - 1.776 - 1.036 + 199


GewSt - 516 - 82 - 949 - 1.534 - 908 + 178


ESt - 221 - 11 - 250 - 242 - 128 + 21


LSt . . . . . .


Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung ist für die Verlängerung der steuerlichen Förderung der steuerfreien Zu-
schüsse zum Kurzarbeitergeld und für die Verlängerung der bestehenden Regelung zur 
Homeoffice-Pauschale sowie für die Regelungen zum Verlustrücktrag und für die Erweite-
rung des Registerbezugs beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt vorgesehen. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 11b – neu – 


Die besonderen Arbeitsbedingungen aufgrund der fortdauernden SARS-CoV-2-Pandemie 
und die Versorgung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen stellen 
insbesondere für Pflegekräfte besondere Herausforderungen dar. Dementsprechend ist es 
angezeigt, insbesondere den in Krankenhäusern auf Intensivstationen tätigen Pflegekräften 
eine Prämie als finanzielle Anerkennung zu gewähren (Pflegebonus). Die Auszahlung sollte 
dabei durch den Arbeitgeber erfolgen, und die Kosten sollten durch den Bund erstattet wer-
den. Neben dem Bund planen auch die Länder teilweise eigene Prämienzahlungen. Um die 
finanzielle Wirkung der Prämie noch zu verstärken, wird diese – unabhängig davon, ob sie 
aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gezahlt wird – bis zu einer Höhe von 
3 000 Euro steuerfrei gestellt. Nicht begünstigt sind freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, 
die nicht aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gewährt werden.  


Der Kreis der Anspruchsberechtigten in Bezug auf die Steuerbefreiung umfasst nicht nur 
Pflegekräfte, sondern auch weitere in Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen und -
diensten tätige Arbeitnehmer. Dies schließt unter anderem auch in den in Satz 2 genannten 
Einrichtungen tätige Auszubildende, Freiwillige im Sinne des § 2 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes und Freiwillige im Sinne des § 2 des Jugendfreiwilligendienstegesetzes im 
freiwilligen sozialen Jahr ein.  


Begünstigt ist der Auszahlungszeitraum ab dem 18. November 2021, da an diesem Tag der 
maßgebliche Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz über die Gewährung von weite-
ren Prämien gefasst worden ist. Um ausreichend Zeit für die Auszahlung zur Verfügung zu 
stellen, sind Auszahlungen bis zum 31. Dezember 2022 begünstigt.  


Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist nach Satz 2, dass die Arbeitnehmer in einer der 
folgenden Einrichtungen oder in einem der folgenden Dienste tätig sind: 
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– Krankenhäuser, 


– ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngrup-
pen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,  


– nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) fallende voll- oder 
teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen (vgl. § 36 Absatz 1 
Nummer 2 IfSG) oder 


– nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 IfSG fallende ambulante Pflegedienste und Unterneh-
men, die den Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG vergleichbare Dienst-
leistungen anbieten. Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Ab-
satz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht zu den Dienstleistun-
gen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG vergleich-
bar sind. 


Satz 3 erweitert den Kreis der Berechtigten auf Personen, die in den in Satz 2 genannten 
Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung oder im Rahmen eines Werk- 
oder Dienstleistungsvertrags eingesetzt werden. Auf das Bestehen eines Arbeitsvertrags-
verhältnisses zum Inhaber der Einrichtung kommt es insoweit nicht an. 


Satz 4 stellt zur Abgrenzung klar, dass auf die in den Sätzen 1 bis 3 geregelten Prämien-
zahlungen § 3 Nummer 11a EStG keine Anwendung findet. 


Zu Nummer 2 


§ 52 Absatz 4 Satz 4 – neu – 


Vorgesehen ist die erstmalige Anwendung für den Veranlagungszeitraum 2021, da der Aus-
zahlungszeitraum vom 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 2022 begünstigt ist. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


§ 52 Absatz 35d 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur Verlängerung der Erklä-
rungsfristen des § 149 der Abgabenordnung (AO) und der zinsfreien Karenzzeit des § 233a 
AO durch Artikel 97 § 36 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) für die 
Veranlagungszeiträume 2020 bis 2022. 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere Steuernachzahlung ab, 
kann ein Antrag auf Festsetzung einer nachträglichen Vorauszahlung in Betracht kommen. 
Damit soll vermieden werden, dass die Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO 
fällt. Im Normalfall ist hierfür durch die 15-Monats-Frist am 31. März des Zweitfolgejahres 
(bzw. 23-Monats-Frist bei Land- und Forstwirten mit überwiegenden Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft) ausreichend Zeit. 


Aufgrund der durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 erneut und für die 
Veranlagungszeiträume 2021 und 2022 erstmals verlängerten Steuererklärungsfristen sind 
auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG entsprechend anzupassen. 


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die Steuerpflichtigen 
haben dadurch auf Antrag weiterhin die Möglichkeit, frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten 
und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleich-
terungen.  


Nach § 31 Absatz 1 KStG gilt die Regelung ebenfalls auch für die Körperschaftsteuer. 







 - 17 - Bearbeitungsstand: 02.02.2022  16:47 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Nummer 28a 


§ 3 Nummer 28a EStG wurde durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 16. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385) eingeführt und durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) verlängert. Die Regelung sieht in seiner aktuellen Fassung eine 
begrenzte und befristete Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld vor. 


Die Befristung wird um drei Monate verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit für Lohnzah-
lungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 beginnen und vor dem 1. April 2022 enden. 


Die Änderung des § 3 Nummer 28a EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung 
in § 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden. 


Zu Nummer 2 


§ 7 Absatz 2 Satz 1 


Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde 
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zur Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten pan-
demiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und sonstiger Erschwernisse eingeführt. 
Die Regelung wurde zunächst auf in den Jahren 2020 und 2021 angeschaffte oder herge-
stellte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens begrenzt. Die degressive Ab-
schreibung kann anstelle der linearen Abschreibung in Höhe von bis zu dem Zweieinhalb-
fachen der linearen Abschreibung, höchstens 25 Prozent, in Anspruch genommen werden. 


Aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten wirtschaftlichen Belastungen soll als kon-
junkturstützende begleitende Maßnahme die Inanspruchnahme der degressiven Abschrei-
bung auch weiterhin für die im Jahr 2022 angeschafften oder hergestellten beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ermöglicht werden.  


Die degressive Abschreibung fördert die schnellere Refinanzierung und schafft über diesen 
Mechanismus bereits im noch laufenden Veranlagungszeitraum unternehmerische Vorteile 
und Investitionsanreize, die zu einer nötigen Stabilisierung der Wirtschaft beitragen können.  


Soweit für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme 
von Sonderabschreibungen nach § 7g Absatz 5 EStG vorliegen, können diese neben der 
degressiven Abschreibung in Anspruch genommen werden. Damit werden mit der Möglich-
keit zur Inanspruchnahme von degressiver Abschreibung zusätzliche Steuerentlastungen 
ermöglicht, ohne bereits bestehende steuerliche Förderungen zu konterkarieren. 


Die Regelung zur Verlängerung des § 7 Absatz 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwen-
dungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG für den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden. 


Zu Nummer 3 


§ 10d Absatz 1 


In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass der Verlustrücktrag positive Effekte auf die Li-
quidität von Unternehmen haben kann. Dies trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erholung von Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt bei. 


Mit der vorliegenden Änderung wird der Verlustrücktrag ab dem Verlustentstehungsjahr 
2022 von einem auf zwei Jahre erweitert. Zudem werden die mit dem Dritten Corona-
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Steuerhilfegesetz vom 17. März 2021 (BGBl. I Seite 330) auf 10 Mio. Euro bzw. auf 
20 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagte Ehegatten angehobenen 
Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) für die Veranlagungs-
zeiträume 2022 und 2023 beibehalten. Die Änderung führt dazu, dass nicht bereits ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022, sondern erst ab dem Veranlagungszeitraum 2024 die Be-
tragsgrenzen auf den alten Rechtsstand von 1 Mio. Euro bzw. 2 Mio. Euro für zusammen-
veranlagte Ehegatten zurückgeführt werden.  


Zur Vermeidung eines übermäßigen Anstiegs des Verwaltungsaufwands und zur Vereinfa-
chung des Steuerrechts wird hierbei zugleich das bislang gemäß § 10d Absatz 1 Satz 5 
und 6 EStG bestehende Wahlrecht eingeschränkt. Das bedeutet, auf die Anwendung des 
Verlustrücktrags kann ab dem Verlustentstehungsjahr 2022 auf Antrag nicht mehr teilweise 
verzichtet werden. Der Steuerpflichtige kann sich nur noch insgesamt gegen die Anwen-
dung des Verlustrücktrags - zugunsten des Verlustvortrags (§ 10d Absatz 2 EStG) - ent-
scheiden.  


Die uneingeschränkte Beibehaltung des bestehenden Wahlrechts würde im Zusammen-
spiel mit der Erweiterung des Verlustrücktrags von einem auf zwei Jahre zu einer nicht 
unerheblichen Erhöhung der Komplexität des Verwaltungsverfahrens führen: Würde die 
Möglichkeit eines teilweisen Verzichts auf die Anwendung des Verlustrücktrags bestehen 
bleiben, würde dies im Verwaltungsverfahren abhängig von der individuellen Verteilung der 
Höhe der negativen Einkünfte auf den Verlustrücktrag im Hinblick auf die Änderung von 
bereits abgeschlossenen Jahressteuerfestsetzungen bei der Einkommensteuer zu einem 
starken Anstieg von Änderungsveranlagungen führen. Darüber hinaus ist zu berücksichti-
gen, dass die Gründe, die ursprünglich zur Einführung des bestehenden Wahlrechts mit 
dem Standortsicherungsgesetz vom 13. September 1993 (BGBl. I Seite 1569) geführt hat-
ten, seit Abschaffung des Anrechnungsverfahrens bei der Körperschaftsteuer keine Bedeu-
tung mehr haben (siehe auch BT-Drs. 12/4158, Seite 36).  


Die zeitliche Erweiterung des Verlustrücktrags von einem auf zwei Jahre folgt der bisheri-
gen Systematik: Das heißt, der Rücktrag erfolgt in den unmittelbar vorangegangenen Ver-
anlagungszeitraum. Sollte ein Ausgleich der negativen Einkünfte in diesem Veranlagungs-
zeitraum nicht oder nur teilweise möglich sein, erfolgt der Rücktrag insoweit in den zweiten, 
dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum. Eine fehlende Ver-
anlagung für den unmittelbar vorangegangenen oder den zweiten dem Veranlagungszeit-
raum vorangegangenen Veranlagungszeitraum führt grundsätzlich nicht zu einer Schonung 
des Verlustabzugspotentials. Das heißt, wenn für einen Veranlagungszeitraum keine Ver-
anlagung erfolgt, kann der in diesem Veranlagungszeitraum berücksichtigungsfähige Ver-
lustabzug – so wie bisher auch – nicht in einem anderen Veranlagungszeitraum geltend 
gemacht werden. Für den Veranlagungszeitraum der Verlustentstehung erfolgt allerdings 
keine Minderung des auf den Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums fest-
gestellten verbleibenden Verlustvortrags, wenn auf den Verlustrücktrag gemäß § 10d Ab-
satz 1 Satz 6 EStG verzichtet wird (vgl. R 10d Absatz 4 EStR). 


Die Erweiterungen des Verlustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG gelten gleichermaßen 
für die Körperschaftsteuer. 


Zu Nummer 4 


§ 41a Absatz 4 Satz 2 


Die erneute Änderung der Vorschrift dient der Umsetzung der beihilferechtlichen Genehmi-
gung durch die Europäische Kommission vom 22. Juni 2021. Nach Erteilung der Genehmi-
gung findet das Gesetz zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts in der See-
schifffahrt vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 989) zwar Anwendung (§ 52 Absatz 40a Satz 3 
und 4 in der durch dieses Gesetz geänderten Fassung). Die Europäische Kommission er-
teilte die Genehmigung allerdings mit der Maßgabe, dass das Erfordernis der Eintragung in 
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einem Seeschiffsregister diskriminierungsfrei ausgestaltet werde. Die mit dem Gesetz vor-
gesehene Fassung entspreche nicht dieser Anforderung, da Eigner, deren Handelsschiffe 
in einem Register eines anderen EU- oder EWR-Staates eingetragen sind, benachteiligt 
seien, ohne dass es hierfür eine ausreichende Rechtfertigung gebe. Die geänderte Rege-
lung war daher schon bisher mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Eintra-
gung in einem inländischen Seeschiffsregister die Eintragung in einem Seeschiffsregister 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, tritt (vgl. Bekanntmachung über die 
Anwendung des Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts in der 
Seeschifffahrt vom 29. Juni 2021, BGBl. I S. 2247).  


Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs in Bezug auf die Registereintragung soll nun, 
wie es die Bundesregierung der Europäischen Kommission zugesagt hat, auch gesetzlich 
umgesetzt werden. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 6 Satz 15 


Mit der Änderung wird die Homeoffice-Pauschale um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 
verlängert. Damit wird eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt (Zeile 
5582). 


Die mit dem Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) einge-
führte Homeoffice-Pauschale ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Mit der Homeoffice-
Pauschale besteht für die Steuerpflichtigen in der Corona-Pandemie eine einfache und un-
bürokratische Möglichkeit, Aufwendungen für die Arbeit in der Wohnung als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abziehen zu können. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Auf-
wendungen für das Wohnen grundsätzlich steuerlich unbeachtlich sind und die steuerliche 
Bemessungsgrundlage nicht mindern dürfen. Grundsätzlich sind nur solche Aufwendungen 
zu berücksichtigen, die betrieblich oder beruflich veranlasst sind. Insofern sind Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer auch nur in engen Grenzen abziehbar.  


Bei der Homeoffice-Pauschale ist dagegen nicht zu prüfen, ob und in welchem Umfang dem 
Steuerpflichtigen durch die häusliche Tätigkeit überhaupt ein Mehraufwand entstanden ist. 
Insofern ist sowohl eine Befristung als auch eine Begrenzung der abziehbaren Aufwendun-
gen auf den Betrag von 600 Euro sachgerecht. Die weiterhin andauernde Corona-Pande-
mie sowie die auch in 2022 bestehende befristete Angebotspflicht der Arbeitgeber für das 
Homeoffice, machen eine zeitliche Verlängerung über den 31. Dezember 2021 hinaus er-
forderlich. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 14 Satz 4, 5 und Satz 6 – neu – 


Mit der Regelung werden die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein weiteres Jahr ver-
längert. Sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 
und vor dem 1. Januar 2023 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und in diesem 
Zeitraum nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 
Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 EStG aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am 
Schluss des nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2024 endenden Wirt-
schaftsjahres. Dies soll einerseits die Liquidität der Unternehmen im weiteren Verlauf der 
anhaltenden COVID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitio-
nen zur Vermeidung der Rücklagenauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. An-
dererseits soll durch die weitere Verlängerung bei Reinvestitionen dem Umstand Rechnung 
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getragen werden, dass aufgrund von Lieferengpässen die Fertigstellung von Reinvestiti-
onsgütern nicht fristgerecht erfolgen kann. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 16 Satz 3, 4 und Satz 5 – neu – 


Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschafts-
jahr des jeweiligen Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu 
verwenden. Andernfalls sind sie rückgängig zu machen (§ 7g Absatz 3 Satz 1 EStG). 


Infolge der sog. Corona-Pandemie wurde die Frist für in 2017 und 2018 abgezogene Be-
träge um ein bzw. zwei Jahre auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Infolgedessen können 
begünstigte Investitionen nicht nur bis 2020, sondern auch noch in 2022 getätigt werden. 
Aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen und den damit auch verbundenen Lie-
ferschwierigkeiten sind in vielen Fällen aber auch Investitionen in 2022 nicht möglich. Zur 
Vermeidung negativer Effekte und zum Erhalt der Liquidität der Unternehmen, wird die Frist 
für Investitionsabzugsbeträge, deren dreijährige oder bereits verlängerten Investitionsfris-
ten in 2022 auslaufen, um ein weiteres Jahr auf vier, fünf oder sechs Jahre verlängert. 
Dadurch haben Steuerpflichtige, die in 2022 investieren wollen, aber wegen der Corona-
Krise möglicherweise nicht investieren können, die Möglichkeit, die Investitionen in 2023 
ohne negative steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Verzinsung der Steuernachforde-
rung) nachzuholen. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 18b 


Der betragsmäßig erweiterte Verlustrücktrag ist für die Veranlagungszeiträume 2022 
und 2023 anzuwenden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 wird die Erweiterung auf den 
ursprünglichen Rechtsstand (vor 2020) zurückgeführt (siehe Artikel 4). 


Zu Buchstabe e 


§ 52 Absatz 40a Satz 3 und Satz 4 – aufgehoben – 


Der neu gefasste Satz 3 bestimmt die zeitliche Anwendung der Verlängerung und Auswei-
tung des Lohnsteuereinbehalts nach § 41a Absatz 4 EStG. Die Europäische Kommission 
erteilte die beihilferechtliche Genehmigung am 22. Juni 2021. Danach gilt die Neuregelung 
für eine Dauer von 72 Monaten. Sie ist erstmals für laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der 
für einen ab dem 1. Juni 2021 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und für sons-
tige Bezüge, die ab dem 1. Juni 2021 zufließen. 


Die bisherige Regelung über die Bekanntmachung des Beschlusses der Europäischen 
Kommission über die Vereinbarkeit mit dem Beihilferecht im bisherigen Satz 4 wird nicht 
mehr benötigt; der Satz wird daher aufgehoben. 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 10d Absatz 1 Satz 1 


Die Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) werden auf den 
alten Rechtsstand (vor 2020) und demzufolge von 10 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro bzw. von 
20 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro bei Ehegatten, die gemäß §§ 26, 26b EStG zusammenveran-
lagt werden, zurückgeführt. 
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Zu Nummer 2 


§ 52b Absatz 18b Satz 3 – neu – 


Die Rückführung der Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) 
soll ab dem Veranlagungszeitraum 2024 angewendet werden. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


§ 36 Absatz 5b 


Die Änderung stellt den gebotenen Gleichklang der Fristläufe bei nachträglichen Voraus-
zahlungen im Gewerbesteuerrecht zu jenen des Einkommen- und Körperschaftsteuer-
rechts her. Auf die diesbezügliche Begründung zu Artikel 2 wird verwiesen. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 36 Absatz 3 


Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe weiterhin vor 
zusätzliche Anforderungen. Denn sie unterstützen Unternehmer nicht nur bei der Erfüllung 
ihrer steuerlichen Pflichten, sondern auch bei der Inanspruchnahme steuerlicher Erleichte-
rungen und bei der Beantragung unter anderem von Corona-Hilfsleistungen des Bundes 
und der Länder. Die durch Artikel 6 des Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermei-
dungsrichtlinie vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) getroffenen Ausnahmeregelungen zu 
den § 109 Absatz 2, § 149 Absatz 3 und 4 und § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für 
den Besteuerungszeitraum 2020 werden wegen der andauernden zusätzlichen Belastun-
gen der Angehörigen der steuerberatenden Berufe noch einmal um drei Monate auf nun-
mehr insgesamt sechs Monate verlängert. 


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 4 und 5 – neu – 


In Folge der erneuten Verlängerung der Ausnahmeregelungen zu den § 109 Absatz 2, 
§ 149 Absatz 3 und 4, § 152 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 AO für den Besteuerungszeit-
raum 2020 durch Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a werden insbesondere die Erklärungs-
fristen und die zinsfreie Karenzzeit auch für die Folgejahre angemessen verlängert. Hier-
durch sollen die für die Besteuerungszeiträume 2019 und 2020 gesetzlich gewährten Frist-
verlängerungen für durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellte Steuer- und 
Feststellungserklärungen sukzessive abgebaut werden. 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie weiterhin belas-
tet sind, werden in diesem Zuge auch die Erklärungsfristen für nicht beratene Steuerpflich-
tige für die Besteuerungszeiträume 2021 und 2022 – jedoch in geringerem Umfang – erneut 
verlängert. 


§ 36 Absatz 4 – neu – 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 durch Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a verlänger-
ten Ausnahmeregelungen sollen auch auf den Besteuerungszeitraum 2021 erstreckt wer-
den, nun allerdings mit vier statt sechs Monaten Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit 
und der Erklärungsfrist für durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellte 
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Steuererklärungen. Auch die für nicht beratene Steuerpflichtige geltenden Erklärungsfristen 
(§ 149 Absatz 2 AO) sollen um zwei Monate verlängert werden. 


Zu Nummer 1 und 2 


Diese Regelungen dienen der Klarstellung. Die erhöhten Anforderungen für Fristverlänge-
rungen in beratenen Fällen nach § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO für den Besteue-
rungszeitraum 2021 sollen erst ab dem 30. Juni 2023 zur Anwendung kommen.  


Für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr kommen die erhöh-
ten Anforderungen nach § 109 Absatz 2 Satz 2 AO für den Besteuerungszeitraum 2021 erst 
ab dem 30. November 2023 zur Anwendung.  


Zu Nummer 3 und 4 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige weiterhin durch die Corona-Pandemie belas-
tet sind, wird die für den Besteuerungszeitraum 2021 allgemein Ende Juli 2022 endende 
Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 1 AO um zwei Monate verlängert. Gleiches gilt für 
die für nicht beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr allgemein 
geltende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 2 AO.  


Zu Nummer 5 


Die für den Besteuerungszeitraum 2021 in beratenen Fällen regulär Ende Februar 2023 
bzw. bei beratenen Land- und Forstwirten regulär am 31. Juli 2023 ablaufende Erklärungs-
frist nach § 149 Absatz 3 AO wird jeweils um vier Monate verlängert, soweit im Einzelfall 
nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist.  


Zu Nummer 6 und 7 


Nach § 149 Absatz 4 AO können die Finanzämter anordnen, dass Steuer- und Feststel-
lungserklärungen im Sinne des § 149 Absatz 3 AO zu einem früheren Zeitpunkt abzugeben 
sind (sogenannte Vorabforderung).  


Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist in beratenen Fällen nach Nummer 5 werden 
in § 149 Absatz 4 AO die für Vorabanforderungen jeweils maßgebenden Fristen im gleichen 
Umfang verlängert. Für den Veranlagungszeitraum 2021 tritt in § 149 Absatz 4 Satz 1 und 
3 AO an die Stelle des letzten Tags des Monats Februar 2023 der 30. Juni 2023 und für 
beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr tritt in § 149 Absatz 4 
Satz 5 AO an die Stelle des 31. Juli 2023 der 30. November 2023. 


Hierdurch soll es den Finanzbehörden trotz der Fristverlängerung für den Veranlagungs-
zeitraum 2021 ermöglicht werden, einen kontinuierlichen Erklärungseingang sicherzustel-
len. 


Zu Nummer 8 und 9 


Diese Regelungen dienen der Klarstellung. Es wird bestimmt, dass die Regelung in § 152 
Absatz 2 Nummer 1 AO über die Festsetzung von Verspätungszuschlägen ohne Ermes-
sensspielraum der Finanzbehörde (sogenannter „Muss-Fall“) für den Besteuerungszeit-
raum 2021 regulär erst ab dem 30. Juni 2023, das heißt ebenfalls vier Monate später als 
allgemein üblich, zur Anwendung kommt.  


Die für Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr geltende Regelung in § 152 
Absatz 2 Nummer 2 AO kommt für den Besteuerungszeitraum 2021 erst ab dem 30. No-
vember 2023 zur Anwendung.  


Zu Nummer 10 und 11 
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Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2021 wird 
auch die - regulär fünfzehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO 
um vier Monate verlängert. Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteu-
erungszeitraum 2021 wird auch die - regulär 23-monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a 
Absatz 2 Satz 2 AO um vier Monate verlängert.  


Diese Ausnahmeregelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Ob diese Regelung zur Anwendung kommen wird, hängt von der gesetzgeberischen Ent-
scheidung sowie der Ausgestaltung der vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-
dung vom 8. Juli 2021 (Fundstelle) angeordneten rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung 
zur Verzinsung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ab. 


§ 36 Absatz 5 – neu – 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 durch den vorstehend geänderten Artikel 97 § 36 
Absatz 3 EGAO verlängerten und für den Besteuerungszeitraum 2021 durch die Regelung 
in Artikel 97 § 36 Absatz 4 EGAO getroffenen Ausnahmeregelungen sollen auch auf den 
Besteuerungszeitraum 2022 erstreckt werden, nun allerdings mit zwei statt sechs Monaten 
Verlängerung der zinsfreien Karenzzeit und der Erklärungsfrist für durch Angehörige der 
steuerberatenden Berufe erstellte Steuererklärungen. Auch die für nicht beratene Steuer-
pflichtige geltenden Erklärungsfristen (§ 149 Absatz 2 AO) sollen um einen Monat verlän-
gert werden. 


Im Übrigen wird auf die vorstehende Begründung zu Artikel 97 § 36 Absatz 4 – neu – EGAO 
verwiesen. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 7 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am Tag 
nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


Zu Absatz 3 


Die Änderungen nach Artikel 2, 5 und 6 treten rückwirkend am 31. Mai 2022 in Kraft.  


Hierdurch wird gewährleistet, dass die Steuerpflichtigen in der Zeit vom 1. Juni 2022 bis zur 
Verkündung dieses Gesetzes keine negativen Folgen tragen müssen, wenn sie insbeson-
dere ihre Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2020 in der Zeit nach dem 31. 
Mai 2022 und vor dem durch dieses Gesetz bestimmten Fristablauf an die Finanzbehörden 
übermitteln oder die Festsetzung oder Änderung nachträglicher Vorauszahlungen zur Ein-
kommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer beantragen.  


Da Zinsen nach § 233a AO für den Besteuerungszeitraum 2020 nach derzeit geltendem 
Recht erst entstehen, wenn die zu Grunde liegende Steuer nach dem 31. Juli 2022 festge-
setzt wird (Vollendung eines vollen Zinsmonats), ist die unechte Rückwirkung verfassungs-
rechtlich zulässig. 


Zu Absatz 4 


Artikel 4 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 





		Referentenentwurf

		Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise

		A. Problem und Ziel

		B. Lösung; Nutzen

		C. Alternativen

		D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

		E. Erfüllungsaufwand

		E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

		E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

		E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung



		F. Weitere Kosten



		Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

		Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona–Krise

		Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

		Artikel 1

		Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nach § 3 Nummer 11a wird folgende Nummer 11b eingefügt:

		2. Nach § 52 Absatz 4 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:





		Artikel 2

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		§ 52 Absatz 35d des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 3

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 3 Nummer 28a werden die Wörter „vor dem 1. Januar 2022 enden“ durch die Wörter „vor dem 1. April 2022 enden“ ersetzt.

		2. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe „1. Januar 2023“ ersetzt.

		3. § 10d Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

		4. § 41a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

		5. § 52 wird wie folgt geändert:





		Artikel 4

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe „1 000 000 Euro“ und die Angabe „20 000 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 000 Euro“ ersetzt.

		2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt:





		Artikel 5

		Änderung des Gewerbesteuergesetzes

		§ 36 Absatz 5b des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 6

		Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 36 wird wie folgt geändert:





		Artikel 7

		Inkrafttreten

		(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

		(3) Die Artikel 2, 5 und 6 treten mit Wirkung vom 31. Mai 2022 in Kraft.

		(4) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.





		Begründung

		A. Allgemeiner Teil

		B. Besonderer Teil

		Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes)

		Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2

		Zu Nummer 3

		Zu Nummer 4

		Zu Nummer 5

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b

		Zu Buchstabe c

		Zu Buchstabe d

		Zu Buchstabe e





		Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes)

		Zu Nummer 1

		Zu Nummer 2



		Zu Artikel 5 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes)

		Zu Artikel 6 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung)

		Zu Nummer 1

		Zu Buchstabe a

		Zu Buchstabe b





		Zu Artikel 7 (Inkrafttreten)

		Zu Absatz 1

		Zu Absatz 2

		Zu Absatz 3

		Zu Absatz 4
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der  Länder  
 
nachrichtlich:  
 
Bundeszentralamt für Steuern  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 14. Januar 2022 


BETREFF Begriff der negativen Einkünfte nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG und 
Auslegungsfragen zu § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG; 
Folgen aus dem BFH-Urteil vom 12.Oktober 2016, I R 92/12, BStBl II, S.… 


BEZUG Sitzung KSt/GewSt I/21 zu TOP I/9 
GZ IV C 2 - S 2770/20/10001 :001 


DOK 2022/0048244 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder dürfen nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG negative Einkünfte des 
Organträgers oder der Organgesellschaft bei der Besteuerung im Inland nicht berücksichtigt 
werden, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rahmen der Besteuerung des 
Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksichtigt werden. 


Der BFH hat im Urteil vom 12. Oktober 2016, I R 92/12, BStBl II S. …1, entschieden, dass 
der Begriff der negativen Einkünfte i. S. d. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG wie folgt 
auszulegen ist (2. Leitsatz): 


„Negative Einkünfte des Organträgers i. S. d. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG liegen 
nur dann vor, wenn bei diesem nach der Zurechnung des Einkommens der Organgesellschaft 
ein Verlust verbleibt“ 


Der BFH stützt seine Begründung darauf, dass der Gesetzgeber die 
Verlustabzugsbeschränkung der Vorschrift des § 14 Absatz. 1 Satz 1 KStG zugewiesen und 


1 Redaktion BStBl. mdB um Ergänzung 
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Seite 2 damit in den Zusammenhang der Einkommenszurechnung als Rechtsfolge der Organschaft 
gestellt hat. 


Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist diese 
Auslegung des Begriffs der negativen Einkünfte i. S. d. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG 
nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden. 


Entgegen der Auslegung im 2. Leitsatz des BFH-Urteils ist bei der Anwendung von § 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG jeweils isoliert auf die Einkünfte des Organträgers und auf 
die Einkünfte der einzelnen Organgesellschaften abzustellen. 


Der BFH hat in diesem Urteil weiterhin folgende nicht streiterhebliche Aussagen zur 
gewerblichen Infektion nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG getroffen: 


„Der Wortlaut (auch) des § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG setzt voraus, dass neben den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb – i.S.v. voneinander abgrenzbaren Tätigkeiten – auch 
Einkünfte einer anderen Einkunftsart erzielt werden […]. Besteht – wie im Streitfall – die 
Geschäftstätigkeit einer Personengesellschaft ausschließlich in dem Halten der Anteile an 
einer anderen Personengesellschaft und verfügt die Personengesellschaft über kein weiteres 
Vermögen, mittels dessen Einkünfte erzielt werden, ist § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG nicht 
anwendbar.“ 


Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist diese 
Auslegung des Wortlauts des § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG nicht über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per E-Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 31. Januar 2022 


BETREFF Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus 
(COVID-19/SARS-CoV-2); 
Weitere Verlängerung der verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen 


BEZUG BMF-Schreiben vom 7. Dezember 2021 
- IV A 3 - S 0336/20/10001 :045 -


GZ IV A 3 - S 0336/20/10001 :047 
DOK 2022/0098340 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


In weiten Teilen des Bundesgebietes entstehen durch das Coronavirus weiterhin beträchtliche 
wirtschaftliche Schäden. Es ist daher angezeigt, den Geschädigten erneut durch eine ange-
messene Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten 
entgegenzukommen. 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt daher im Hinblick auf 
Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden, ergän-
zend zum BMF-Schreiben vom 19. März 2020 - IV A 3 - S 0336/19/10007: 002 (BStBl I 
S. 262) Folgendes: 


1. Stundung  im vereinfachten Verfahren  


1.1 Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 
Steuerpflichtigen können bis zum 31. März 2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse 
Anträge auf Stundung der bis zum 31. März 2022 fälligen Steuern stellen. Die Stun-
dungen sind längstens bis zum 30. Juni 2022 zu gewähren. § 222 Satz 3 und 4 AO bleibt 
unberührt. 


www.bundesfinanzministerium.de 







 
   


 
 


 
 


  


 
 


 
 


 


 
  


 
 


  
  


 
  


 
  


 
 


  
 


 


  
 


 
 


Seite 2 1.2 In den Fällen der Ziffer 1.1 können über den 30. Juni 2022 hinaus Anschlussstundungen 
für die bis zum 31. März 2022 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer angemes-
senen, längstens bis zum 30. September 2022 dauernden Ratenzahlungsvereinbarung 
gewährt werden. 


1.3 Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen nach den 
Ziffern 1.1 und 1.2 sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Die Anträge sind 
nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden 
wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. 


1.4 Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet 
werden. 


2. Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen (Vollstreckungsaufschub) im  
vereinfachten Verfahren   


2.1 Wird dem Finanzamt bis zum 31. März 2022 aufgrund einer Mitteilung des Voll-
streckungsschuldners bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner nachweislich 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll bis zum 
30. Juni 2022 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März 2022 fällig 
gewordenen Steuern abgesehen werden. 


In diesen Fällen sind die im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2022 
entstandenen Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen. 


2.2 Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung ist in den Fällen der Ziffer 2.1 eine 
Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs für die bis zum 31. März 2022 fälligen 
Steuern längstens bis zum 30. September 2022 einschließlich des Erlasses der bis dahin 
insoweit entstandenen Säumniszuschläge möglich. 


2.3 Die Finanzämter können den Erlass der Säumniszuschläge durch Allgemeinverfügung 
(§ 118 Satz 2 AO) regeln. 


3. Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren  


Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 
Steuerpflichtigen können bis zum 30. Juni 2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse 
Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaft-
steuer 2021 und 2022 stellen. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil 







 
  


 
 


 
  


   


 
   


   
   


 
 


 
 


 
    


 


Seite 3 die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nach-
weisen können. 


4. Stundung, Vollstreckungsaufschub u nd Anpassung von Vorauszahlungen in 
anderen Fällen  


Für Anträge auf (Anschluss-) Stundung oder Vollstreckungsaufschub außerhalb der 
Ziffern 1.1 und 1.2 bzw. 2.1. und 2.2 sowie auf Anpassung von Vorauszahlungen 
außerhalb der Ziffer 3 gelten die allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Dies 
gilt auch für Ratenzahlungsvereinbarungen über den 30. September 2022 hinaus. 


Dieses Schreiben ergänzt das BMF-Schreiben vom 19. März 2020 - IV A 3 -
S 0336/19/10007: 002 - (BStBl I S. 262) und tritt an die Stelle des BMF-Schreibens vom 
7. Dezember 2021 - IV A 3 - S 0336/20/10001 :045 - (BStBl 2021 I S. 2228). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







